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Blick für Architektur, Menschen und Umgebung

Philosophie des Bauherrn 01
Wir stehen für leidenschaftliches und verantwortungsvolles Bauen. 

Für besondere Architektur, beste Qualität und einem hohen eige-

nen Anspruch. In Mühlhausen realisieren wir auf einem ehemaligen 

Brauereigelände mit historischem Hintergrund das Quartier „Am 

Bräuhaus“ mit dem Ziel ein vielfältiges und lebendiges Zentrum 

zu schaffen. Hier entsteht vielleicht Ihr neues Zuhause oder Ihre 

wertvolle Kapitalanlage in reizvoller natürlicher Umgebung, zentra-

ler Lage und guter Verkehrsanbindung. Spannend finden wir auch 

die Herausforderung verschiedene konzeptionelle Wohnideen für 

„Jung“ und „Alt“ aufeinander abzustimmen und durch Gastro- und 

Dienstleistungsangebote mit hohem gesellschaftlichen Nutzen zu 

ergänzen. 

Nachhaltiges und qualitätsbewusstes Bauen, sowie vertrauensvolle 

Kooperationen sind uns dabei besonders wichtig. Für das Quartier 

„Am Bräuhaus“ nehmen wir die Herausforderung gerne an, um mit 

Motivation, Kompetenz und starken Partnern Ihr Wohnglück zu re-

alisieren. Wir möchten ein Quartier mit einer modernen, zeitlosen 

Architektur schaffen, welches Sie begeistert. Sie sollen Freude dar-

an haben, wenn Sie das Quartier betreten.

Die Entwicklung eines Quartiers, der Gebäudlichkeiten und Wohnungen lässt 

sich nicht in ein paar Wochen realisieren. Wir arbeiten über Monate mit unse-

ren Planern zusammen, um die bestmögliche Konzeption zu erreichen. Wir 

möchten, dass Sie ein gutes Gefühl haben und Vertrauen entsteht, deshalb 

steht persönliche Betreuung bei uns ganz oben. Sie haben dadurch kurze 

Wege und schnelle Entscheidungen. Gerne gehen wir auf Sonderwünsche 

ein - denn es ist Ihre Wohnung und Sie sollen sich rundum wohlfühlen. Wir 

wünschen uns, dass Sie am Ende glücklich mit Ihrer Wohnung sind.

Kommen Sie jederzeit auf uns zu. Wir beraten Sie gerne und sind für all Ihre 

Fragen offen!

Ihr Roland Kastner
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Bei uns sind Sie in guten Händen.

Überzeugen Sie sich von unseren erfolgreich realisierten Projekten.

Käuferstimmen

Am Arnoldpark 18  .  92360 Mühlhausen

Wohnanlage mit 15 Parteien

Fertigstellung 05/2016

Winnberger Straße 49 und 51  .  92369 Sengenthal

Wohnanlage mit 26 Parteien

Fertigstellung 02/2021

Kohlplattenweg 7a und 7b  .  91555 Feuchtwangen

Wohnanlage mit 31 Parteien

gepl. Fertigstellung 10/2023

im Bau
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Brunnenweg 8-14  .  92353 Postbauer-Heng 

4 Gebäude mit insgesamt 51 Parteien und einer Gewerbeeinheit

Fertigstellung 08/2019 bzw. 03/2020

„Das Eingehen auf unsere Sonderwünsche hat von 

A bis Z super gepasst. Herr Kastners Aufmerksam-

keit ist bemerkenswert.“

(Käufer Eigenbezug) 

„Ein absolutes Novum in der Region ist die riesige 

Tiefgarage, so was findet man hier selten. Dadurch 

gibt es kaum Fahrzeuge auf dem Grundstück.“

(Käufer Eigenbezug)

„Was uns besonders fasziniert ist, dass wir 

so gut wie keine Nachbarn hören. Es ist 

unglaublich leise.“

(Mieter)

„Die Wohnanlage ist topmodern, gefällig

im Design. Die Anlage hat unsere Erwar-

tungen um Vieles übertroffen.“

(Kapitalanleger)

„Die besondere Architektur ist uns aufgefallen, 

wenn wir kaufen, dann in solch einem Objekt. Bes-

ser als alles andere, was wir gesehen haben.“

(Kapitalanleger)
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Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne Kompetenz, Sicherheit, Vertrauen - die Basis einer guten Partnerschaft

• Verkauf

• Vermietung

• Finanzierung

• Bewertung

„Sie entscheiden - wir kümmern uns um den Rest!“

Ihr Ansprechpartner: Franz-Josef Kirsch

Kirsch & Haubner Immobilien  |  Bahnhofstraße 7 und Dammstraße 1  |  92318 Neumarkt

Tel. 09181 / 82 65  |  E-Mail: info@kirschundhaubner.de  |  www.kirschundhaubner.de

Sophie Vögerl
Projektleitung / Vermarktung

Roland Kastner
Bauherr

Lohweg 22

92369 Sengenthal

Tel. 09181 / 88 21

E-Mail: immobilien@roland-kastner.de

www.roland-kastner.de
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Im alten Ortskern von Mühlhausen entwickelt sich am historischen 

Brauereigelände „Bender“ ein lebendiges Zentrum für Wohnen, 

        

her Wohn- und Lebensqualität stehen bei der Verwirklichung des 

Quartiers im Vordergrund. Jung und Alt bilden hier eine tolle Ge-

meinschaft mit vielen interessanten Perspektiven. Idyllisch gelegen, 

natürlich eingerahmt und ein Konzept der kurzen Wege machen 

dieses Objekt einzigartig in der Umgebung. Sie werden die alte Ge-

schichte diese Standortes spüren und den Sprung zum heutigen, 

modernen gesellschaftlichen Leben genießen.

Es entstehen insgesamt 4 Neubaugebäude auf dem über 13.000 m2 

großen Grundstück. Darüber hinaus werden die denkmalgeschütz-

ten Bestandsgebäude saniert.

Eine geräumige Tiefgarage mit ca. 57 Stellplätzen wird die Gebäude 

B1a, B1b, B2 und B3 verbinden. Ein direkter, barrierefreier Zugang 

vom Stellplatz bis in die jeweilige Wohnung ist gegeben. 

Parkähnliche Außenanlagen mit ca. 88 Außenstellplätzen und ei-

nem zentralen Platz als Übergang zwischen Alt und Neu runden das 

Quartier ab.

Die Neubauten „Am Bräuhaus“

Haus B1a / B1b:  

Ruhig gelegenes Wohnen

mit der Option „Betreutes Wohnen“

Haus B2:

     

Betreutes Wohnen (OG und DG)

Haus B3:

Zentral gelegenes Wohnen

Haus B4:

Lebendig gelegenes Wohnen

Die Bestandsgebäude

„Am Bräuhaus“

Haus B5:

 Dienstleistungen (Physio, Friseur, …), Begegnungsstätte, Generatio-

nenmanager der Gemeinde Mühlhausen, Büroeinheit, Appartments 

(Wohnen auf Zeit)

Haus B6:

Gastronomische Nutzung und Appartments (Wohnen auf Zeit)

Das Quartier „Am Bräuhaus“ 02
Kirchgasse

Am Zwieberg

T
G

-A
b
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t

B3

B4

B6
B5

B2

B1a

B1b
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Ambulanter

Dienst

Gastronomische 

Nutzung

Begegnungs- 

stätte

FernwärmeWeitestgehend 

barrierefrei

Tagespflege

Büroeinheit

Friseur 

Physiotherapie

Fußpflege

Parkähnliche 

Gestaltung

Generationen- 

manager

Appartments /

Wohnen auf Zeit

ca. 88

Außenstell-

plätze

„Betreutes Wohnen“

18 Wohnungen

ca. 57

Tiefgaragen-

stellplätze

Ruhiges Wohnen

mit Option

„Betreutes Wohnen“

32 Wohnungen

Lebendiges Wohnen

11 Wohnungen

Zentrales Wohnen

15 Wohnungen

vorbereitete

E-Ladestruktur

Das Quartier „Am Bräuhaus“ steht für ein lebendiges Zentrum. Ver-

schiedene Dienstleistungsangebote, wie Physio- und Ergotherapie, 

Friseur und Fußpflege verbunden mit gastronomischen Angeboten 

unterstreichen diese Aussage. Darüber hinaus wird durch die ver-

schiedenen Generationen die Vielfalt des gesellschaftlichen Lebens 

bestens abgebildet. Betreuungsangebote für Senioren tragen der 

aktuellen demografischen Entwicklung Rechnung und runden das 

Konzept ideal ab. Lebendig und vielfältig sind wichtige Charakter-

züge unserer heutigen Gesellschaft. Das Quartier „Am Bräuhaus“ 

spiegelt genau das wider.

Die Gestaltung der Anlagen liegt uns besonders am Herzen. Insbe-

sondere der Übergang zwischen den unter Denkmalschutz stehen-

den Bestandsgebäuden und den Neubauten soll durch einen kleinen 

Marktplatz geschaffen werden. Parkähnliche Wege, Wasserspiele 

und eine reizvolle Landschaftsgestaltung machen das Quartier „Am 

Bräuhaus“ besonders wertvoll. Weitestgehende Barrierefreiheit auf 

dem gesamten Grundstück, sowie in den Wohnungen ist ein weite-

rer Pluspunkt. Im Außenbereich sowie in der geräumigen Tiefgarage 

finden sich ausreichend PKW-Stellplätze. Die Tiefgarage hat von 

den Gebäuden B1a/b, B2 und B3 einen direkten Zugang. Das 

Gebäude B4 bzw. die Tiefgarage kann über das Treppenhaus von 

Gebäude B2 erreicht werden.

CO2-Einsparungen sind für die Zukunft von großer Bedeutung. Die 

Wärmeversorgung erfolgt über einen örtlichen Anbieter auf Basis 

von Fernwärme, welche mit nachwachsenden Rohstoffen erzeugt 

wird und somit klimaneutral ausfällt. Zudem gibt es die Überlegung 

auf den Dachflächen PV-Anlagen zu installieren.

Hohe Maßstäbe werden an die Dichtheit der Gebäudehülle gestellt. 

Ein gewisser Effizienzhaus-Standard ist durch die gesetzlichen Vor-

gaben im GEG (Nov. 2020) mittlerweile vorgeschrieben. Die quali-

tative Aufwertung erfolgt bei der Gebäudehülle durch den Einbau 

vorgehängter, hinterlüfteter Fassadenelemente. Mit exklusiven Ke-

ramikplatten wird diese besondere Fassadengestaltung ein archi-

tektonisches Highlight. Hochwertige 3-fach Verglasungen komplet-

tieren die hervorragende Qualität der Gebäudehülle.

Elektromobilität ist in aller Munde. Der Gesetzgeber hat hierzu be-

reits die Weichen gestellt und die Anschlussmöglichkeit für jeden 

Bewohner verbindlich vorgeschrieben. Im Quartier „Am Bräuhaus“ 

wird dahingehend die Tiefgarage bereits mit einer Stromschiene 

und einem Lastmanagementsystem vorbereitet, sodass ein späte-

rer Anschluss ans System für alle gewährleistet ist.

Was macht das Quartier „Am Bräuhaus“ so besonders?
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Energiebedarf der Neubaugebäude

           

mehr als die staatliche Energieeinsparverordnung und sind ökologisch wertvoll. Hier darf ein 

Neubau nur 55% des Primärenergiebedarfs, im Vergleich zum Referenzgebäude (nach GEG 

2020), verbrauchen.

Die Primärenergie drückt aus, wie viel Energie ein Gebäude benötigt, damit es beheizt und 

mit Warmwasser versorgt werden kann. Wie hoch der Primärenergiebedarf ist, hängt u. a. 

vom Heizsystem, der Dämmung und den Energieträgern ab.

A+ A B C D E F G H

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 > 250

End-Energiebedarf der Neubaugebäude

 48 kWh / m2a)


 11 kWh / m2a)

Primär-Energiebedarf der Neubaugebäude

Die wichtigsten Daten gemäß GEG:

• Art des Energieausweises: Energiebedarfsausweis (GEG 2020)

• Fertigstellung: voraussichtlich 2025

• Wesentlicher Energieträger der Heizung: Fernwärme mit nachwachsenden Brennstoffen

• Wert des Endenergiebedarfs: 48 kWh / (m2a)

•  

Die Berechnung wurde im Entwurf anhand aktueller Daten durchgeführt und ohne Gewähr und unter Vorbehalt 

von Änderungen ausgewiesen.

ältere,
unsanierte
Gebäude

A+

C

F

A

D

G

B

E

H

Niedrigst-
energiehäuser

Niedrig-
energiehäuser

Energieeffi zienz

Der CO2-Fußabdruck des Quartiers

Bei der Auswahl der Materialien für das Quartier wurde besonderer Wert auf eine gute und nachhaltige 

          

Gebäudehülle – Kalksandstein und Keramikfassade
Die Gebäudehülle nimmt anteilig die größte Fläche der Gebäude ein und fällt daher auch bei der Klima-

bilanz besonders ins Gewicht.

• Lange Lebensdauer

• Keine Wartungsarbeiten, wie z. B. Erneuerung des Anstrichs erforderlich

• Produktion regional, Zuschlagsstoffe regional

• Kurze Transportwege

• Kalksandstein bindet während seines Lebenszyklusses ca. 40% der CO2–Emissionen aus der Produktion

Fenster – Kunststofffenster mit 3-fach Verglasung
         

• Lange Lebensdauer

     

• Reduzieren zuverlässig Wärmeverlust und machen solare Energie direkt nutzbar

• Sehr gute Recyclingfähigkeit und somit wiederverwendbar

Heizungsanlage – Fernwärmeanschluss
Aus technischer Sicht ist Heizen mit Holz CO2–neutral, denn während der Wachstumsphase hat Holz 

CO2 eingelagert, was beim Brennvorgang wieder freigesetzt wird.

• Regionaler Fernwärmeanbieter vor Ort

• Verwendung von Holz als nachwachsendes Brennmittel

• CO2-Neutralität ist weitestgehend gegeben

COCOCO222
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Die dynamische und lebenswerte 

Gemeinde Mühlhausen

Mühlhausen liegt zentral inmitten der Innovationsachse Nürnberg 

- Regensburg - München südlich der Stadt Neumarkt im Landkreis 

Neumarkt in der Oberpfalz. 

Wer hier lebt, dem bietet sich eine starke und dynamische Gemeinde. 

Die sehr gute Nahversorgung und Verkehrsanbindungen der Gemein-

de in Kombination mit den ansässigen innovativen Arbeitgebern aus 

Industrie und Handwerk machen die Region besonders lebenswert. 

Die wirtschaftlich starke Gemeinde glänzt mit Wachstum, hoher In-

vestitionstätigkeit und guten Zukunftsperspektiven.

Die ausgesprochen reizvolle Landschaft, mit den drei Wassern, den 

Zeugenbergen im Westen und dem Albtrauf im Osten, verkörpern 

ein angenehmes Urlaubsgefühl. Durch die Lage am Rande des schö-

nen Altmühltals besticht Mühlhausen durch hervorragende Fahrrad-

routen (inkl. E-Tankstellen für Fahrräder in Mühlhausen und Sulz-

bürg) und ausgewiesene Wanderwege. Weitere Freizeitaktivitäten 

wie angeln, Boot fahren, treideln oder Ski fahren lassen die Herzen 

höher schlagen.

Statten Sie dem Landl-Museum, dem Bierwächterhaus oder dem 

Skulpturenpfad am Ludwigskanal einen Besuch ab und lassen Sie 

sich von deren Geschichte inspirieren.

Jährliche Veranstaltungen wie Oldtimertreffen, Mittelalterfest oder 

die Kirchweihen komplettieren das kulturelle Leben.
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Allersberg

Freystadt

Hilpoltstein

Postbauer-Heng

PilsachBerg
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Kastl

Lauterhofen
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Regensburg 

Amberg 
Nürnberg 

Ingolstadt / München 

 

 Neustadt a. d. Donau 

Optimal unterwegs in und um Mühlhausen

Mühlhausen ist ca. 14 km von Neumarkt 

entfernt. Nach Nürnberg sind es über die 

A9 / A73 nur 55 km und über die A3 oder 

die B8 sind es ca. 70 km bis nach Regens-

burg. Die Gemeinde hat außerdem eine 

gute Anbindung an die Flughäfen Nürn-

berg und München.

Verschiedene Buslinien verbinden die Ge-

meinde Mühlhausen mit Berching oder 

der Stadt Neumarkt. Außerdem besteht 

die Möglichkeit über die MiFaZ (Mitfahr-

zentrale) eine Fahrgemeinschaft zu bilden 

oder den Rufbus in Anspruch zu nehmen.
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Kirchgasse

Rocksdorfer Straße

1  Rathaus

2  Lebensmittelgeschäft

3  Metzgerei / Bäckerei

4  Schule / Kindergarten

5  Bank / Geldautomat

6  Kirche

7  Tankstelle

8  Bushaltestelle

9  Apotheke / Arzt
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7
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3

3
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4

4

1 5
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B3

B4

B6
B5

B2

B1a

B1b

Lage des Quartiers
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Ruhig gelegenes Wohnen mit Option

Fakten:
• geplanter Baubeginn: ca. 11/2022

• geplante Fertigstellung: ca. 02/2025

• 32 Wohnungen

• 2 und 3 Zimmer

      2

• teilweise mit Terrasse oder Balkon

• inkl. Kellerabteil

• weitestgehend barrierefrei

• Aufzuganlage

• direkter Zugang in die Tiefgarage

• hochwertige Badausstattung

• Vinyl- und Fliesenböden

• Fußbodenheizung

• Option auf ein Upgrade zur betreuten Wohnung

(z. B. mit Notrufsystem, weitere Infos ab Seite 51)

Lage:

B3

B4 B6

B5

Kirchgasse
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B1b

Haus B1a / B1b 03
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Wohnflächen Erdgeschoss

Wohnung 101 75,98 m2

Wohnung 102 88,29 m2

Wohnung 103 87,92 m2

Wohnung 104 87,92 m2

Wohnung 105 88,29 m2

Wohnung 106 76,03 m2

Wohnung 107 54,65 m2

Wohnung 108 54,65 m2

Erdgeschoss

103 104 105

106107108

102

101

Die Wohnungen können sich hinsichtlich Gartenanteil / Terrassen- und Balkonflächen, sowie bei den Bädern unterscheiden.
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Wohnflächen 1. Obergeschoss

Wohnung 111 75,98 m2

Wohnung 112 88,29 m2

Wohnung 113 64,20 m2

Wohnung 114 55,64 m2

Wohnung 115 87,92 m2

Wohnung 116 88,29 m2

Wohnung 117 76,11 m2

Wohnung 118 54,65 m2

Wohnung 119 54,67 m2

Wohnflächen 2. Obergeschoss

Wohnung 121 76,16 m2

Wohnung 122 88,29 m2

Wohnung 123 64,20 m2

Wohnung 124 55,69 m2

Wohnung 125 87,92 m2

Wohnung 126 88,29 m2

Wohnung 127 76,22 m2

Wohnung 128 54,65 m2

Wohnung 129 54,67 m2

1. und 2. Obergeschoss

113

123

114

124

115

125

127

117

116

126

128

118

129

119

112

122

121

111

Die Wohnungen können sich hinsichtlich Gartenanteil / Terrassen- und Balkonflächen, sowie bei den Bädern unterscheiden.
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Dachgeschoss Wohnflächen

Dachgeschoss / Spitzboden

Wohnung 131 127,75 m2

Wohnung 132 133,25 m2

Wohnung 133 100,69 m2

Wohnung 134 127,88 m2

Wohnung 135 68,71 m2

davon im Spitzboden 23,45 m2

Wohnung 136 68,74 m2

davon im Spitzboden 23,45 m2

Die Wohnungen können sich hinsichtlich Gartenanteil / Terrassen- und Balkonflächen, sowie bei den Bädern unterscheiden.

133

134

135136

132

131
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Wohnungsinformation

Wohnungsnummer 101

Wohnungsetage EG

Wohnungsgröße 75,98 m2

Identische Wohnungen, teilweise

gespiegelt: 106, 111, 117, 121, 127

Wohnflächen

Kochen / Essen / Wohnen 34,88 m2

Schlafzimmer 17,34 m2

Badezimmer 6,98 m2

Abstellraum 3,37 m2

Diele / Garderobe 8,36 m2

Terrasse / Balkon (50 %) 5,05 m2

Wohnungsinformation

Wohnungsnummer 102

Wohnungsetage EG

Wohnungsgröße 88,29 m2

Identische Wohnungen, teilweise 

gespiegelt: 103, 104, 105, 112, 115, 116, 

122, 125, 126

Wohnflächen

Kochen / Essen / Wohnen 34,43 m2

Schlafzimmer 15,02 m2

Kinderzimmer / Büro 15,21 m2

Badezimmer 8,45 m2

Abstellraum 2,85 m2

Diele / Garderobe 5,71 m2

Terrasse / Balkon (50 %) 6,62 m2

Lageplan Lageplan
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Lageplan

Wohnungsinformation

Wohnungsnummer 107

Wohnungsetage EG

Wohnungsgröße 54,65 m2

Identische Wohnungen, teilweise 

gespiegelt: 108, 118, 119, 128, 129

Wohnflächen

Kochen / Essen / Wohnen 29,24 m2

Schlafzimmer 13,32 m2

Badezimmer 6,94 m2

Abstellraum 1,84 m2

Diele / Garderobe 3,31 m2

Wohnungsinformation

Wohnungsnummer 113

Wohnungsetage 1. OG

Wohnungsgröße 64,20 m2

Identische Wohnung: 123

Wohnflächen

Kochen / Essen / Wohnen 32,67 m2

Schlafzimmer 15,02 m2

Badezimmer 5,20 m2

Diele / Garderobe 4,69 m2

Terrasse / Balkon (50 %) 6,62 m2

Lageplan
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Wohnungsinformation

Wohnungsnummer 114

Wohnungsetage 1. OG

Wohnungsgröße 55,64 m2

Identische Wohnung: 124

Wohnflächen

Kochen / Essen / Wohnen 26,38 m2

Schlafzimmer 15,02 m2

Badezimmer 5,25 m2

Diele / Garderobe 3,16 m2

Terrasse / Balkon (50 %) 5,83 m2

Wohnungsinformation

Wohnungsnummer 131

Wohnungsetage DG

Wohnungsgröße 127,75 m2

Identische Wohnungen, teilweise 

gespiegelt: 134

Wohnflächen

Kochen / Essen / Wohnen 58,90 m2

Schlafzimmer 22,66 m2

Kinderzimmer / Büro 13,45 m2

Badezimmer 9,64 m2

Abstellraum 3,10 m2

Diele / Garderobe 10,91 m2

Balkon (50 %) 5,05 m2

Balkon (50 %) 4,04 m2

Lageplan Lageplan
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Wohnungsinformation

Wohnungsnummer 132

Wohnungsetage DG

Wohnungsgröße 133,25 m2

Wohnflächen

Kochen / Essen / Wohnen 47,92 m2

Schlafzimmer 15,59 m2

Kinderzimmer / Büro 26,49 m2

Badezimmer 9,20 m2

Gäste-WC 2,27 m2

Abstellraum 3,22 m2

Diele / Garderobe 18,69 m2

Balkon (50 %) 4,04 m2

Balkon (50 %) 5,83 m2

Wohnungsinformation

Wohnungsnummer 133

Wohnungsetage DG

Wohnungsgröße 100,69 m2

Wohnflächen

Kochen / Essen / Wohnen 43,71 m2

Schlafzimmer 15,59 m2

Kinderzimmer / Büro 10,58 m2

Badezimmer 9,20 m2

Gäste-WC 2,27 m2

Abstellraum 3,22 m2

Diele / Garderobe 12,08 m2

Balkon (50 %) 4,04 m2

Lageplan Lageplan
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Wohnungsinformation

Wohnungsnummer 135

Wohnungsetage DG/SP

Wohnungsgröße 68,71 m2

Identische Wohnungen, teilweise 

gespiegelt: 136

Wohnflächen

Kochen / Essen / Wohnen 28,69 m2

Schlafzimmer 15,95 m2

Galerie 7,50 m2

Badezimmer 8,54 m2

Diele / Garderobe 8,03 m2

Lageplan

Luftraum

Gemeinschaftsraum Haus B1a/b.

Es handelt sich um eine beispielhafte Darstellung. 
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Betreutes Wohnen

Fakten:
• geplanter Baubeginn: ca. 11/2022

• geplante Fertigstellung: ca. 02/2025

• 18 Wohnungen

• 2 und 3 Zimmer

      2

• teilweise mit Terrasse oder Balkon

• inkl. Kellerabteil

• barrierefrei

• Aufzuganlage

• direkter Zugang in die Tiefgarage

• kontrastreiche, farbliche Wohnraumgestaltung

• Schiebetür zum Badezimmer

• hochwertige Badausstattung mit Haltegriffen und großer Dusche

• Einbauküche mit Induktionskochfeld

• Vinyl- und Fliesenböden, rutschhemmend

• Fußbodenheizung oder Heizkörper

• Notrufsystem

• Übernahme von Grundleistungen, siehe Seite 51

• Wahlleistungen auf Wunsch verfügbar

Lage:

B3

B4 B6

B5

B1a

B1b

Kirchgasse
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rg
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Erdgeschoss - Tagespflege und ambulanter Dienst
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Wohnflächen 1. Obergeschoss

Wohnung 211 70,67 m2

Wohnung 212 61,59 m2

Wohnung 213 61,84 m2

Wohnung 214 61,84 m2

Wohnung 215 65,62 m2

Wohnung 216 80,99 m2

Wohnflächen 2. Obergeschoss

Wohnung 221 70,67 m2

Wohnung 222 61,59 m2

Wohnung 223 61,84 m2

Wohnung 224 61,84 m2

Wohnung 225 65,62 m2

Wohnung 226 80,99 m2

Wohnflächen Dachgeschoss

Wohnung 231 62,32 m2

Wohnung 232 56,66 m2

Wohnung 233 56,59 m2

Wohnung 234 56,59 m2

Wohnung 235 60,87 m2

Wohnung 236 73,14 m2

1. Obergeschoss 

2. Obergeschoss

Dachgeschoss

Die Wohnungen können sich hinsichtlich Gartenanteil / Terrassen- und 

Balkonflächen, sowie bei den Bädern unterscheiden.

231221211

212 213

222 223

232 233

214 215

224 225

234 235

216 226 236
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Wohnungsinformation

Wohnungsnummer 211

Wohnungsetage 1. OG

Wohnungsgröße 70,67 m2

Identische Wohnungen: 221, 231

Wohnflächen

Kochen / Essen / Wohnen 38,58 m2

Schlafzimmer 14,17 m2

Badezimmer 10,75 m2

Abstellraum 3,12 m2

Diele / Garderobe 4,05 m2

Wohnungsinformation

Wohnungsnummer 212

Wohnungsetage 1. OG

Wohnungsgröße 61,59 m2

Identische Wohnungen, teilweise 

gespiegelt: 213, 214, 222, 223, 224, 232, 

233, 234

Wohnflächen

Kochen / Essen / Wohnen 28,99 m2

Schlafzimmer 15,48 m2

Badezimmer 6,75 m2

Abstellraum 4,60 m2

Terrasse / Balkon (50 %) 5,77 m2

Lageplan Lageplan
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Wohnungsinformation

Wohnungsnummer 215

Wohnungsetage 1. OG

Wohnungsgröße 65,62 m2

Identische Wohnungen: 225, 235

Wohnflächen

Kochen / Essen / Wohnen 28,67 m2

Schlafzimmer 15,49 m2

Badezimmer 6,75 m2

Abstellraum 4,60 m2

Diele / Garderobe 4,34 m2

Terrasse / Balkon (50 %) 5,77 m2

Wohnungsinformation

Wohnungsnummer 216

Wohnungsetage 1. OG

Wohnungsgröße 80,99 m2

Identische Wohnungen: 226, 236

Wohnflächen

Kochen / Essen / Wohnen 32,18 m2

Schlafzimmer 15,69 m2

Kinderzimmer / Büro 10,37 m2

Badezimmer 10,42 m2

Abstellraum 3,12 m2

Diele / Garderobe 4,06 m2

Terrasse / Balkon (50 %) 5,15 m2

Lageplan Lageplan
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24-Stunden-Notrufsystem
Sie haben die Sicherheit eines verlässlichen Hausnotrufs. Im Be-

darfsfall ist schnelle Hilfe zur Stelle. Das entsprechende System 

wird für jede Wohnung zur Verfügung gestellt.

Persönlicher Ansprechpartner
Eine speziell geschulte Fachkraft ist an ca. 2 Tagen pro Woche für 

je 2 Stunden vor Ort Ihre Bezugsperson. Für die Beratung und In-

formation, sowie die Unterstützung bei Formularen und Anträgen. 

Immer mit einem offenen Ohr für Ihre Belange.

Begegnungsstätte
Als erweitertes Wohnzimmer stehen die Türen der Begegnungs-

stätte für alle Bewohner der betreuten Wohnungen offen. Mit fest-

gelegten Zeiten für eine gesellige Runde oder besondere Feier-

lichkeiten. Absprachen zur Nutzung sind mit dem Eigentümer der 

Begegnungsstätte zu treffen.

Service
Notwendige Hilfen beim Einzug sind im Umfang von zwei Haus-

meisterstunden kostenfrei. Weiterer Bedarf wird nach aktueller 

Preisliste des Hausmeisterservices in Rechnung gestellt.

Aktivangebot und Organisation
Kommunale und kirchliche Organisationen bietet ein abwechslungs-

reiches Wochen-, Monats- und Jahresprogramm, um die Freizeit ak-

tiv zu gestalten. Sie werden umfassend über lokale Veranstaltungen 

und lohnenswerte Aktivitäten informiert. Sie sind jederzeit herzlich 

eingeladen teilzunehmen.

Durch Grundleistungen mit Sicherheit gut versorgt

Die genannten Leistungen sind in der obligatorischen Grundleistungspauschale enthalten.

Der Aufwand wird in der Nebenkostenabrechnung berücksichtigt.
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Sie wünschen weitergehende Unterstützung?

Beauftragen Sie einen Anbieter Ihrer Wahl

Die hier genannten Leistungen werden vom Ambulanten Dienst im Quartier angeboten und sind beispielhaft. Ein individuell abgeschlossener Vertrag regelt die Art und den 

Umfang der Leistungen. Wahlleistungen können bei einem Anbieter Ihrer Wahl beauftragt werden. 

Körperbezogene Pfl egemaßnahmen
•  Unterstützung bei der Körperhygiene

• Hilfe bei allen körpernahen Tätigkeiten (z. B. An- und Auskleiden)

•  Bei Bedarf, Hilfe bei der Mobilität und der Ernährung

Ambulante Pfl ege
•  Medizinische Behandlungspfl ege (Verbandswechsel, Injektionen, 

Medikamentenmanagement, etc.)

• Verhinderungspfl ege

Hauswirtschaftliche Unterstützung
• Einkaufen von Dingen des täglichen Bedarfs

• Kochen und Spülen

• Waschen und Wechseln von Wäsche und Kleidung

• Reinigen der Wohnung

• Kleinere Reparaturen

Pfl egerische Betreuungsmaßnahmen
• Begleitung bei Arztbesuchen und Behördengängen

•  Beschäftigung im Alltag und Leistungen zur kognitiven Aktivie-

rung (z. B. Musik hören, Zeitung lesen, Gesellschaftsspiele)

•  Kommunikation und Aufrechterhaltung sozialer Kontakte (z. B. 

Begleitung bei Besuchen von Verwandten/Bekannten)

•  Versorgung von Haustieren bei Abwesenheit (z. B, Krankenhaus-

aufenthalt)

Beratung
•  Beratung für Pfl egebedürftige und deren An- und Zugehörige,  

Pfl egekurse, Angehörigenabende

•  Regelmäßige Beratungs- und Qualitätssicherungsbesuche nach 

§ 37.3 SGB XI

•  Unterstützung bei der Regelung von fi nanziellen und behördli-

chen Angelegenheiten

Wohnung Nr. 222 - Betreutes Wohnen, Haus B2.

Es handelt sich um eine beispielhafte Darstellung. 
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Zentral gelegenes Wohnen

Fakten:
• geplanter Baubeginn: ca. 07/2023

• geplante Fertigstellung: ca. 07/2025

• 15 Wohnungen

• 2, 3 und 4 Zimmer

      2

• mit Terrasse oder Balkon

• inkl. Kellerabteil

• weitestgehend barrierefrei

• Aufzuganlage

• direkter Zugang in die Tiefgarage

• hochwertige Badausstattung

• Vinyl- und Fliesenböden

• Fußbodenheizung

Lage:

B4 B6

B5

B1a

B1b

Kirchgasse
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Haus B3 05
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Wohnflächen Erdgeschoss

Wohnung 301 85,03 m2

Wohnung 302 78,34 m2

Wohnung 303 103,92 m2

Wohnung 304 72,62 m2

Wohnflächen 1. Obergeschoss

Wohnung 311 85,02 m2

Wohnung 312 78,00 m2

Wohnung 313 103,40 m2

Wohnung 314 72,89 m2

Wohnflächen 2. Obergeschoss

Wohnung 321 85,02 m2

Wohnung 322 78,00 m2

Wohnung 323 103,40 m2

Wohnung 324 72,89 m2

Erdgeschoss

1. Obergeschoss

2. Obergeschoss

321311301

302

312

322

303

313

323

304 314 324

Die Wohnungen können sich hinsichtlich Gartenanteil / Terrassen- und 

Balkonflächen, sowie bei den Bädern unterscheiden.
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Wohnflächen

Dachgeschoss / Spitzboden

Wohnung 331 94,00 m2

Wohnung 332 97,47 m2

Wohnung 333 128,27 m2

Dachgeschoss
331

332

333

Die Wohnungen können sich hinsichtlich Gartenanteil / Terrassen- und 

Balkonflächen, sowie bei den Bädern unterscheiden.
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Wohnungsinformation

Wohnungsnummer 301

Wohnungsetage EG

Wohnungsgröße 85,03 m2

Identische Wohnungen: 311, 321

Wohnflächen

Kochen / Essen / Wohnen 35,88 m2

Schlafzimmer 15,55 m2

Kinderzimmer / Büro 13,03 m2

Badezimmer 8,54 m2

Abstellraum 1,65 m2

Diele / Garderobe 3,91 m2

Terrasse / Balkon (50 %) 6,47 m2

Wohnungsinformation

Wohnungsnummer 302

Wohnungsetage EG

Wohnungsgröße 78,34 m2

Identische Wohnungen: 312, 322

Wohnflächen

Kochen / Essen / Wohnen 33,58 m2

Schlafzimmer 15,35 m2

Badezimmer 9,19 m2

Abstellraum 5,54 m2

Diele / Garderobe 9,20 m2

Terrasse / Balkon (50 %) 5,48 m2

Lageplan Lageplan
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Wohnungsinformation

Wohnungsnummer 303

Wohnungsetage EG

Wohnungsgröße 103,92 m2

Identische Wohnungen: 313, 323

Wohnflächen

Kochen / Essen / Wohnen 34,48 m2

Schlafzimmer 15,02 m2

Kinderzimmer / Büro 9,97 m2

Kinderzimmer / Büro 13,86 m2

Badezimmer 8,73 m2

Gäste-WC 2,92 m2

Abstellraum 3,45 m2

Diele / Garderobe 10,01 m2

Terrasse / Balkon (50 %) 5,48 m2

Wohnungsinformation

Wohnungsnummer 304

Wohnungsetage EG

Wohnungsgröße 72,62 m2

Identische Wohnungen: 314, 324

Wohnflächen

Kochen / Essen / Wohnen 40,14 m2

Schlafzimmer 13,91 m2

Badezimmer 8,54 m2

Diele / Garderobe 4,94 m2

Terrasse / Balkon (50 %) 5,09 m2

Lageplan Lageplan
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Wohnungsinformation

Wohnungsnummer 331

Wohnungsetage DG

Wohnungsgröße 94,00 m2

Wohnflächen

Kochen / Essen / Wohnen 40,59 m2

Schlafzimmer 13,38 m2

Kinderzimmer / Büro 15,40 m2

Badezimmer 8,62 m2

Abstellraum 4,55 m2

Diele / Garderobe 5,19 m2

Balkon (50 %) 6,27 m2

Wohnungsinformation

Wohnungsnummer 332

Wohnungsetage DG

Wohnungsgröße 97,47 m2

Wohnflächen

Kochen / Essen / Wohnen 36,08 m2

Schlafzimmer 19,98 m2

Kinderzimmer / Büro 13,52 m2

Badezimmer 9,39 m2

Abstellraum 4,11 m2

Diele / Garderobe 9,18 m2

Balkon (50 %) 5,21 m2

Lageplan Lageplan
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Wohnungsinformation

Wohnungsnummer 333

Wohnungsetage DG

Wohnungsgröße 128,27 m2

Wohnflächen

Kochen / Essen / Wohnen 60,34 m2

Schlafzimmer 19,03 m2

Kinderzimmer / Büro 10,49 m2

Badezimmer 18,41 m2

Abstellraum 2,22 m2

Diele / Garderobe 7,50 m2

Balkon (50 %) 5,21 m2

Balkon (50 %) 5,07 m2

Lageplan

Wohnung Nr. 333 - Zentral gelegenes Wohnen, Haus B3.

Es handelt sich um eine beispielhafte Darstellung. 
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Lebendig gelegenes Wohnen

Fakten:
• geplanter Baubeginn: ca. 10/2023

• geplante Fertigstellung: ca. 07/2025

• 11 Wohnungen

• 2 und 3 Zimmer

     2

• mit Terrasse oder Balkon

• inkl. Kellerabteil

• weitestgehend barrierefrei

• Aufzuganlage

• hochwertige Badausstattung

• Vinyl- und Fliesenböden

• Fußbodenheizung

Lage:

B3

B6

B5

B1a

B1b

Kirchgasse
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Wohnflächen Erdgeschoss

Wohnung 401 61,69 m2

Wohnung 402 83,97 m2

Wohnung 403 83,93 m2

Wohnung 404 61,69 m2

Wohnflächen 1. Obergeschoss

Wohnung 411 61,69 m2

Wohnung 412 83,97 m2

Wohnung 413 83,93 m2

Wohnung 414 61,57 m2

Erdgeschoss

1. Obergeschoss

411401

402

412

403 413

404 414

Die Wohnungen können sich hinsichtlich Gartenanteil / Terrassen- und 

Balkonflächen, sowie bei den Bädern unterscheiden.
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Wohnflächen Dachgeschoss

Wohnung 421 90,52 m2

Wohnung 422 90,68 m2

Wohnung 423 76,04 m2

421

422

423

Dachgeschoss

Die Wohnungen können sich hinsichtlich Gartenanteil / Terrassen- und 

Balkonflächen, sowie bei den Bädern unterscheiden.
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Wohnungsinformation

Wohnungsnummer 401

Wohnungsetage EG

Wohnungsgröße 61,69 m2

Identische Wohnungen, teilweise ge-

spiegelt: 404, 411, 414

Wohnflächen

Kochen / Essen / Wohnen  29,76 m2

Schlafzimmer 15,10 m2

Badezimmer 8,80 m2

Abstellraum 3,48 m2

Terrasse / Balkon (50 %) 4,55 m2

Wohnungsinformation

Wohnungsnummer 402

Wohnungsetage EG

Wohnungsgröße 83,97 m2

Identische Wohnungen, teilweise ge-

spiegelt: 403, 412, 413

Wohnflächen

Kochen / Essen / Wohnen 38,74 m2

Schlafzimmer 15,05 m2

Kinderzimmer / Büro 12,56 m2

Badezimmer 8,74 m2

Diele / Garderobe 4,67 m2

Terrasse / Balkon (50 %) 4,21 m2

Lageplan Lageplan
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Wohnungsinformation

Wohnungsnummer 421

Wohnungsetage DG

Wohnungsgröße 90,52 m2

Wohnflächen

Kochen / Essen / Wohnen 50,64 m2

Schlafzimmer 11,84 m2

Kinderzimmer / Büro 11,66 m2

Badezimmer 9,15 m2

Abstellraum 2,68 m2

Balkon (50 %) 4,55 m2

Wohnungsinformation

Wohnungsnummer 422

Wohnungsetage DG

Wohnungsgröße 90,68 m2

Wohnflächen

Kochen / Essen / Wohnen 32,72 m2

Schlafzimmer 17,27 m2

Kinderzimmer / Büro 11,52 m2

Badezimmer 10,49 m2

Abstellraum 2,11 m2

Diele / Garderobe 12,43 m2

Balkon (50 %) 2,07 m2

Balkon (50 %) 2,07 m2

Lageplan Lageplan
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Wohnungsinformation

Wohnungsnummer 423

Wohnungsetage DG

Wohnungsgröße 76,04 m2

Wohnflächen

Kochen / Essen / Wohnen 47,92 m2

Schlafzimmer 11,68 m2

Badezimmer 9,15 m2

Abstellraum 2,68 m2

Balkon (50 %) 4,61 m2

Lageplan
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Tiefgarage 07

Kellerräume B2

Kellerräume B3

Keller-

räume

B1a/b

8180



Denkmalgeschützte Bestandsgebäude

Fakten B5:
• geplanter Sanierungsbeginn: ca. 03/2023

• geplante Fertigstellung: ca. 08/2024

• Dienstleistung: Physiotherapie, Ergotherapie, Friseur, Kosmetik, 

  

 

    

 

• Appartements (Wohnen auf Zeit)

Fakten B6:
• geplanter Sanierungsbeginn: ca. 08/2023

• geplante Fertigstellung: ca. 06/2025

• Gastronomische Nutzung

• Appartements (Wohnen auf Zeit)

Lage:

B3

B4 B6

B5

B1a

B1b
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Die Baubeschreibung in der Vertragsurkunde steht über der Beschreibung im Exposé. Die Baubeschreibung in der Vertragsurkunde steht über der Beschreibung im Exposé.

Baubeschreibung 09
Für die Gebäude B1a / B1b, B2 

(ohne Tagespflege), B3 und B4

A. Gebäude (Gemeinschaftsflächen) u. Außenflächen

1. Allgemein

Auf dem Grundstück in Mühlhausen, Kirchgasse 7 – 9, ehemaliges Ge-

lände der Brauerei Bender, findet eine Quartiersentwicklung statt. Es 

werden 4 Mehrfamilienhäuser mit insgesamt ca. 76 Wohnungen (2- 

bis 4-Zimmer) neu gebaut. Die jeweiligen Gebäude werden nament-

lich mit B1a, B1b, B2, B3 und B4 gekennzeichnet. Im Untergeschoss 

der Gebäude befinden sich Kellerabteile für die Wohnungen und not-

wendige Technikräume. Es entsteht eine Tiefgarage mit ca. 57 Stell-

plätzen, welche von den Gebäuden B1a, B1b, B2 und B3 direkt erreich-

bar sind. Das Gebäude B4 hat keinen direkten Zugang zur Tiefgarage, 

kann diesen aber über das Gebäude B2 erreichen. Im Gebäude B2 

befindet sich im Erdgeschoss eine Tagespflegeeinrichtung mit ambu-

lantem Stützpunkt. In den Geschossen darüber entstehen Wohnein-

heiten für Betreutes Wohnen. Im Außenbereich stehen weitere nicht 

überdachte Stellplätze für die Wohneinheiten zur Verfügung. Eine Zu-

fahrt in die Tiefgarage liegt in Verlängerung der Einfahrt zur „Kirch-

gasse“, kann aber auch über die Einfahrt „Am Zwieberg“ erfolgen. Im 

Quartier ist auch die Sanierung der denkmalgeschützten Bestands-

gebäude angedacht. Als gewerbliche Nutzungen sind Physio-, Ergotherapie 

und ein Friseur geplant. Außerdem ist eine Begegnungsstätte mit einem Saal 

für verschiedenste Veranstaltungen im Gespräch, sowie Büroeinheiten. Im alten 

Brauereigebäude gibt es Überlegungen zu einer kleineren gastronomischen 

Einheit mit verschiedenen Angeboten, wie Frühstück, Café und kleineren Ge-

richten. Mehrere möblierte Apartments zur temporären Vermietung komplet-

tieren das Angebot in den denkmalgeschützten Gebäuden.

Die Bauausführung der Neubauten erfolgt nach den gesetzlichen Vorgaben 

des GEG (Nov. 2020) in Massivbauweise als Effizienzhaus 55 mit den energie-

sparenden Vorteilen.  Die Gebäude befinden sich mit Ausnahme von Gebäude 

B4 in Gebäudeklasse 4 und sind prüfpflichtig. Darüber hinaus wird ein zwei-

ter baulicher Rettungsweg erforderlich. Alle Wohnungen sind sowohl von den 

Außenstellplätzen als auch von der Tiefgarage stufenlos zu erreichen. Die Zu-

gänge zu den Wohnungen und die Wohnungen selbst werden weitestgehend 

barrierefrei errichtet und orientieren sich an üblichen Standards. Planungs-

leistungen wie Genehmigungs-, Werk- und Tragwerksplanung, einschl. Brand-

schutzberechnungen werden von zugelassenen Architekten und Ingenieuren 

erstellt. Die Qualitätsüberwachung, sowie SiGE-Koordination erfolgt durch 

erfahrene Bauleiter. Außerdem wird ein baubegleitendes Qualitätscontrolling 

durch z. B. TÜV oder Dekra angestrebt. Das Bauvorhaben wird von einem zu-

gelassenen Energieberater begleitet.

Es werden die behördlichen Genehmigungsunterlagen und die baugrundtech-

nischen Untersuchungen zugrunde gelegt. Weitere Grundlagen sind das GEG 

(Nov. 2020) und gültige Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 „Schall-
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schutz im Hochbau“. Beim Schallschutz zwischen den Wohnungen werden die 

erhöhten Anforderungen nach Beiblatt 2 der DIN 4109 eingehalten.

2. Erschließung

Es ist beabsichtigt das Grundstück mit einem Fernwärmeanschluss der Fir-

ma Burkhardt zu versehen oder die Gebäude über dezentrale Wärmepum-

pen-Systeme anzubinden, sowie mit den gängigen Ver- und Entsorgungs-

systemen (Strom, Wasser, Abwasser, und Internet) anzuschließen. Im Falle 

eines Fernwärmeanschlusses soll dieser mit regenerativen Brennstoffen be-

trieben werden.  Die Wohnungen sind mit einem Internet- und TV-Anschluss 

ausgestattet, welcher in der Region übliche Übertragungsgeschwindigkeiten 

zulässt. Der TV-Empfang kann über eine Datenleitung oder eine separate 

SAT-Anlage erfolgen. Der Netzbetreiber wird auf dem Grundstück eine eige-

ne Trafoanlage betreiben. Grund- und Nutzungsgebühren sind generell nicht 

im Wohnungskaufpreis enthalten.

3. Erdarbeiten / Tiefgründung

Alle erforderlichen Erdarbeiten, wie Aushub der Baugrube, Abfuhr und Ent-

sorgung des überschüssigen Materials, sowie Wiedereinfüllung und Verdich-

tung werden auf der Basis eines vorliegenden Bodengutachtens ausgeführt. 

Spundungen sind in gewissen Böschungsabschnitten bei Bedarf eingeplant. 

Wasserhaltungsarbeiten werden auf Grundlage des Gutachtens und der Si-

tuation bei Aushub entsprechend berücksichtigt. Altlasten aus dem Abbruch 

von Bestandsgebäuden werden nach gutachterlicher Bewertung bzw. Vor-

gabe fachgerecht entsorgt. Um eine ausreichende Tragfähigkeit in der Grün-

dungssohle zu erreichen kann eine Tiefgründung erforderlich werden. Die 

Dimensionierung wird durch den Tragwerksplaner nach den Vorgaben des 

Bodengutachters erfolgen.

4. Entwässerung

Die Abwasserleitungen, Niederschlags- und Oberflächenwasser werden an 

das öffentliche Kanalnetz angeschlossen. Einleitungsgebühren für Ober-

flächenwasser der örtlichen Gemeinde werden durch den Verwalter in der 

Nebenkostenabrechnung verrechnet. Es wird ein unterirdisches Regenrück-

haltebecken aus Betonbehältern oder Rigolen-Systemen im Bereich der öst-

lichen Parkplätze geplant, um bei stärkeren Regenereignissen eine Pufferung 

bzw. reduzierte Einleitung in das öffentliche Kanalnetz zu gewährleisten. Eine 

Versickerung auf dem Gelände ist laut Bodengutachten nicht möglich. Ge-

nerell erfolgt die Entwässerung nach der Entwässerungsplanung des beauf-

tragten Planers. Im Bereich der Tiefgaragenzufahrt wird eine entsprechend 

dimensionierte befahrbare Entwässerungsrinne angeordnet, die an das Ent-

wässerungssystem angeschlossen ist. Innerhalb der Tiefgarage erfolgt die 

Entwässerung der mit den Fahrzeugen eingebrachten Nässe direkt über Ver-

dunstung und bei vermehrtem Wassereintrag über ein entsprechendes Auf-

stauverhalten mit Einleitung in zwei zentral angebrachte Pumpenschächte. 

In den Pumpenschächten befinden sich jeweils eine Doppel-/Hebeanlage mit 

Anschluss über die Rückstauebene, um im Bedarfsfall entstehendes Wasser 

abpumpen zu können.

5. Fundamente / Bodenplatte

Die Fundamentierung des Gebäudes erfolgt als freitragende, bewehrte Stahl-

betonbodenplatte, sogenannte „weiße Wanne“, mit wu-Beton nach statischer 

Berechnung auf Basis des vorliegenden Bodengutachtens. Die Oberseite der 

Bodenplatte wird kugelgestrahlt und mit einer einlagigen, unterlaufsicheren 

Bitumenabdeckbahn zum Schutz gegen Chlorid-Eintrag versehen. Darüber 

wird ein Schutzvlies mit nivelliertem Basalt-Splittbelag angelegt. Als Belags-

fläche ist Pflaster vom Typ Complex oder ähnlich geplant, welches verdichtet 

und fachgerecht eingesandet wird. Die Größe der einzelnen Kfz-Stellflächen 

beträgt mindestens 2500 x 5000 mm. Die Fundamente der Stützen werden 

ebenfalls mit bewehrtem Beton, je nach statischen Anforderungen gebaut. Die 

Abdichtung der Stützenfundamente, unterhalb des Pflasters erfolgt nach den 

Richtlinien des DBV – Merkblatt Parkhäuser und Tiefgaragen 2018. Darunter 

ist eine Tiefgründung wahrscheinlich, welche in die Bodenplatte einbindet. Es 

wird ein Fundamenterder berücksichtigt. Zusätzlich werden schottergefüllte 

Gräben unterhalb der Bodenplatte in einem Abstand von ca. 5,0 m eingebaut, 

um aufstauendes Wasser (hangseitig) besser abführen zu können.

6. Wände

Tiefgaragen- und Kelleraußenwände sowie Wohnungstrennwände und Auf-

zugsschachtwände werden aus bewehrtem oder unbewehrten Beton nach 

statischer Berechnung hergestellt. Das Untergeschoss wird als sogenannte 

„Weiße Wanne“ mit wu-Beton ausgeführt. Unregelmäßigkeiten in solchen 

Betonoberflächen, ob vor Ort betoniert oder als Fertigteil, welche sich aus 

der Herstellung und Bewitterung ergeben werden und später sichtbar sind, 

gelten nicht als Sichtbetonoberflächen und stellen deshalb keinen Mangel-

anspruch dar. Keller- und Tiefgaragenwände verbleiben generell im Rohzu-

stand. Im Innenbereich werden die Wände gegen Eindringen von Tau- und 

Sprühsalz im Spritzwasserbereich bis ca. 25 cm Höhe geschützt. Eventuelle 

gemauerte Zwischenwände im Keller werden verputzt. Oberirdische Außen-

wände ab dem Erdgeschoss werden als KS-Mauerwerk mit einer Rohdichte 

von ca. 1,8 kg/dm³ oder Ziegelmauerwerk, nach statischer Berechnung und 

Energienachweis ausgeführt. Zur Erreichung des gesetzlichen Energiestan-

dards wird die Gebäudehülle entsprechend gedämmt und mit einer vorge-

hängten keramischen Fassade oder einer Putzfassade gestaltet. Nichttra-

gende Innenwände werden als Metallständerwände, mit einer Stärke von 

12,5 cm, doppelt mit Gipskartonplatten beplankt. Vormauerungen im Sanitär-

bereich werden in Trockenbauweise, teilweise brüstungshoch und teilweise 

raumhoch eingebaut. Der Vorwandkörper im Bad (Bereich Waschbecken) 

wird eine Verstärkung mit OSB-Platten erhalten. Eine Verstärkung mit OSB-

Platten hinter Küchenhängeschränken wird nach Aufwand bei Vorgabe im 

Küchenplan ausgeführt. Aus technischen Gründen kann die Anordnung von 

Vormauerungen und Installationsschächten von den Prospektplänen abwei-

chen. Die Raumhöhen liegen im Wohnbereich bei ca. 2,50 m.

7. Decken

Geschossdecken werden gemäß den statischen Erfordernissen als System-

elementdecken (Halb-Fertigteile mit Ortbetonauflage) hergestellt. Die Fili-

grandeckenplatten erhalten eine glatte Plattenuntersicht und verspachtelte 

Fugenstöße, außer im Kellergeschoss und der Tiefgarage, wo der Rohzu-

stand verbleibt. Die Decke wird an der Oberseite (Luftseite der Gartenbe-

reiche Gebäude B2 und Straßenüberfahrt) gefällelos hergestellt. Die Ab-

dichtung erfolgt an der Oberseite mit einer 2-fachen Bitumenabdeckbahn 

(wurzelsicher) für eine intensive Begrünung mit Aufstau Bewässerung. Dabei 

wird zusätzlich ein Schutzvlies mit Drainmatten verlegt. Die Entwässerung 

der Flächen wird in westliche Richtung (Ende Tiefgarage) erfolgen. Decken 

entstehen generell in verschiedenen Stärken entsprechend den statischen 

und schallschutztechnischen Erfordernissen. Teilweise können abgehängte 

Decken bzw. seitliche Abkofferungen (Eckbereiche) wegen Leitungsverzü-

gen erforderlich werden. Unbearbeitete Fertigteildecken im Keller oder den 

Balkonen können leichte Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche enthalten, 

was keinen Mangel darstellt. Leitungsführungen in den Untergeschossen und 

der Tiefgarage werden als AufputzInstallation, sichtbar, realisiert.

8. Fassade

Die Gebäude erhalten eine vorgehängte, hinterlüftete Außenfassade aus ver-

tikal angeordneten Keramikplatten oder aus einem hochwertigen Putzsys-

tem. In festgelegten Bereichen der Fassade werden zusätzlich Keramiklamel-

len, Modell KeraShape, des gleichen Herstellers eingebaut. Bis zur Höhe des 

Erdgeschosses werden die Oberflächen in unregelmäßiger, rauhiger Form 

dargestellt. Darüber hinaus mit einer glatten oder weniger rauhen Oberflä-

che. Die Befestigung der vorgehängten Fassade erfolgt auf einer Aluminium-

Unterkonstruktion, welche am Mauerwerk befestigt ist. Im Falle einer Putz-

fassade wird diese auf einem Ziegelmauerwerk angebracht. Eine Dämmung 

wird nach Vorgabe des Energieberaters aufgebracht. Anschlüsse an Fenster-

elemente werden mit einem pulverbeschichteten Feinblech-Abschluss (Rah-
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men) hergestellt. In den Terrassen- und Balkonnischen wird der Übergang 

bei einer vorgehängten Fassade zum Wärmedämmverputzsystem mit einer 

Blechverkleidung, pulverbeschichtet, verschlossen. Bei einer Putzfassade 

entfällt die Blechverkleidung. Hinter den angeordneten Lamellen-Verkleidun-

gen können Fensterflächen oder auch gedämmte Wände mit dunkler Gewe-

befläche als Hintergrund sein.

9. Dach und Spenglerarbeiten

Die Gebäude werden mit einem gängigen und sicheren Satteldach ohne Dach-

überstand ausgestattet. Das Dachtragwerk wird nach den Vorgaben der stati-

schen Berechnung in Holzbauweise, inkl. aller Verbindungsmittel errichtet. Es 

erfolgt eine Aufsparren- bzw. Zwischensparrendämmung nach den Vorgaben 

des Energieberaters. Das Tragwerk kann im Innenbereich nach Vorgabe des 

Bauherrn zum Teil als Sichttragwerk ausgeführt werden. Das Dach wird mit 

Flachdachziegeln des Herstellers Erlus, Modell Linea, Farbe sinterrot oder ähn-

lich eingedeckt. Umlaufende Dach- und Traufabschlüsse werden mit Feinblech 

verzinkt, pulverbeschichtet, Farbe RAL 7016, eingeblecht.  Alle Regenrinnen 

werden soweit möglich in die Dachflächen integriert und an abführenden Re-

genfallrohren, verzinkt, angeschlossen. Die Fallrohre werden in der Regel in 

den Balkon- und Terrassenbereichen nach unten geführt. Brüstungsbereiche 

bei Loggias werden an der Oberkante/Auflage ebenfalls mit einer Blechabde-

ckung versehen. Die Entwässerung der Dachflächen findet nach den geneh-

migten Entwässerungsplänen des Bauherrn statt. 

10. Treppenhaus, Flure und Eingangsbereich

Die Treppenhäuser erhalten feste Fensterelemente laut Planung. Die Haus-

türen werden aus Aluminium nach Wahl des Architekten bzw. Bauherrn mit 

Griffstange und Obertürschließer ausgeführt. Schallentkoppelte Betonfertig-

teiltreppen sind vom Keller bis zum Dachgeschoss berücksichtigt. Dies be-

trifft auch den zweiten baulichen Rettungsweg. Zwischenpodeste werden in 

Ortbeton mit schwimmendem Fußbodenaufbau ausgeführt. Die Tritt- und 

Setzstufen werden mit rutschhemmenden Feinsteinzeug-Treppenfliesen 

(mind. R10) nach Wahl des Bauherrn belegt. Treppenhausflure erhalten eben-

falls einen rutschhemmenden Belag aus Feinsteinzeugfliesen (mind. R10), 

mit Trittschalldämmung. Die Böden der Kellerräume, Kellerflure und Schleu-

sen erhalten einen Fließestrich mit ca. 3 mm Dicke und werden mit einem 

staubbindenden Anstrich versehen. Die Ausführung der Handläufe erfolgt 

nach Wahl des Bauherrn und wird in den jeweiligen Treppenhäusern einseitig 

angebracht. Das Gebäude erhält im Eingangsbereich eine Briefkastenanla-

ge (außen) mit Sprechanlage und Klingeltableau, sowie eine gut sichtbare 

Hausnummer. Der Zugang wird stufenlos sichergestellt.

Betreutes Wohnen:

Im Gebäude B2 werden in den Fluren beidseitig Handläufe angebracht. 

11. Aufzug

Eine Aufzugsanlage wird in jedem Gebäude, in rollstuhltauglicher Aus-

führung, vom Untergeschoss bis in die jeweiligen Obergeschosse (ausge-

nommen Spitzboden) stufenlos berücksichtigt. Der Personenaufzug ist für 

ca. 4-6 Personen und hat Haltestellen in allen Geschossen. Er ist mit einer 

Sprechverbindung zur Notrufzentrale ausgestattet, z. B. Fabrikat Schindler 

oder gleichwertig. Die Innenverkleidung der Aufzugskabine erfolgt nach 

Farbauswahl des Bauherrn mit Handlauf an der Seite und darüberliegendem 

Spiegel. Der Boden ist mit Kunststoffbelag belegt.

12. Türen und Abtrennungen im Kellergeschoss

Kellergeschoss: Stahltüren, inkl. Stahlzargen (Typ T30-RS) mit Obertür-

schließer, werden aus brandschutztechnischen Gründen als Abschluss des 

Treppenhauses und der Schleuse eingebaut. Diese Türen sind aufgrund der 

sicheren Schließung schwergängiger beim Öffnen. Jede Wohnung erhält ein 

abschließbares Kellerabteil. Die Abtrennung der Räume wird mit einer luft-

durchlässigen verzinkten Stahl-Lamellenkonstruktion realisiert. Die Schlie-

ßung der Türen und Kellerabteile ist im Umfang der Gesamt-Schließanlage 

enthalten. In den Kellergeschossen werden Technikräume für Elektro und 

Heizung eingeplant, sowie ein Hausmeisterraum.

13. Schließanlage

Die gesamte Anlage erhält eine Schließanlage. Die einzelnen Schlüssel der 

Wohnungen sperren den Hauszugang, die Einheit selbst, das Kellerabteil und 

die Türen zu den Gemeinschaftsräumen (ausgenommen Technikräume) und 

das Tiefgaragentor. 

14. Heizung

Die Heizungsanlage wird weitestgehend als Fernwärme oder mit dezentra-

len Wärmepumpen realisiert. In den jeweiligen Gebäuden befindet sich im 

Technikraum (Keller) die jeweils erforderliche Anlagentechnik. Die Regelung 

der Anlage im Gebäude wird witterungs- und lastabhängig ausgeführt. Die 

Beheizung der Wohnräume erfolgt über eine energiesparende Fußbodenhei-

zung mit Einzelraumregelung über Raumthermostate. Abstellkammern, Gäs-

te-WCs und Duschbereiche erhalten keine Fußbodenheizung. Treppenhäuser 

werden nicht beheizt. Der Wärmeverbrauch wird über geeichte Wärmemen-

genzähler erfasst und abgerechnet. Sämtliche Zähler zur Abrechnung der 

Heiz-, Kalt- und Warmwasserkosten werden gemietet, Fa. ISTA oder gleich-

wertig und über die Nebenkostenabrechnung des Verwalters berechnet.

Betreutes Wohnen: Die Wohnungen können anstelle der Fußbodenheizung 

optional auch mit Heizkörpern, inkl. Thermostat ausgestattet werden.

15. Sanitäre Installation

Die Wasserversorgung erfolgt durch das örtliche Wassernetz. Die Kalt- so-

wie Warmwasserleitungen in allen Wohnungen sind mit Absperrventilen aus-

gestattet. In die Hauptwasserleitung werden ein rückspülbarer Wasserfilter 

sowie eine Dosieranlage zur Verbesserung der Wasserqualität eingebaut. 

Darüber hinaus wird aufgrund der vorliegenden Wasserhärte ein Enthär-

tungsanlage eingeplant. Die Warmwasserversorgung erfolgt über eine zent-

rale Warmwasserbereitung mit einer Frischwasser- oder Speicherladestation 

sowie Zirkulationsleitungen mit eingebauter Hocheffizienz-Umwälzpumpe. 

Die Kalt-, Warm- und Zirkulationsleitungen sind aus Kunststoff oder Edel-

stahl. Die Abwasserleitungen sind teilweise aus speziellem, schallisolieren-

dem Kunststoff, oder schallgedämmten SML-Rohren. Sämtliche Heizungs-, 

Warmwasser- und Zirkulationsleitungen werden entsprechend der aktuell 

gültigen Energieeinsparverordnung isoliert. In den Technikräumen der Hei-

zung wird ein Kalt- und Warmwasseranschluss mit Schmutzwasserablauf in-

stalliert. Für die Gemeinschaftsanlagen steht ein frostsicherer Außenwasser-

hahn zur Verfügung.

16. Elektroinstallation

Die Elektroinstallation erfolgt in Anlehnung an die VDE-Vorschriften und die 

DIN 18015. Die Gebäude und Wohnungen werden an das Stromversorgungs-

netz des örtlichen Versorgers angeschlossen. Der Hausanschluss beinhaltet 

alle Sicherungen, Zähler- und Verteileranlagen im Kellergeschoss bzw. Haus-

anschlussraum. Das Gebäude wird mit einer Klingel- und Gegensprechanlage 

zwischen Hauseingang und Wohnungen ausgestattet. Die Elektroleitungen 

werden im Keller in der Regel Aufputz verlegt. Elektrozuleitungen in der Tief-

garage werden weitgehend auf Putz geführt. Stromtrassen (Kabelbündel), 

können im gesamten Kellergeschoss und in der Tiefgarage in Kabeltrassen 

verlegt sein, die unterhalb der Decken geführt werden. In den Fluren und 

Treppenräumen werden die Leitungen unter Putz verlegt. Die Beleuchtung 

der Gemeinschaftsflächen innerhalb des Gebäudes erfolgt anhand von De-

ckenleuchten, schaltbar oder mit integrierten Bewegungsmelder und Däm-

merungsschalter. Im Treppenhaus werden je Geschoss ca. 2 Wand- bzw. De-

ckenleuchten montiert. Vor jedem Wohnungseingang wird ein Klingeltaster 

angebracht. Der Hauseingang bekommt eine Außenbeleuchtung mit Be-

wegungsmelder und Dämmerungsschalter. Die Müllräume im Außenbereich 

werden mit einer Lampe sowie integriertem Bewegungsmelder ausgestat-

tet. Die Tiefgarage und der Außenbereich werden mit einer entsprechenden 
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Leitungsinfrastruktur (Kabelpritsche oder Leerrohre bzw. Kabel) erschlossen, 

sodass eine spätere Stromanbindung für E-Lademöglichkeiten vorhanden ist.

16a. Optional Photovoltaikanlage auf dem Dach

Eventuell wird auf dem Dach (Satteldach) eine Photovoltaikanlage installiert. 

Die Entscheidung hierfür liegt alleinig beim Bauherrn. 

16b. E-Lademöglichkeit (vorbereitet)

Die Tiefgarage wird mit einem zentralen Stromverteilungssystem für EMOB 

über eine Stromschiene vorgerüstet. Weiterhin wird ein zentraler Wandler-

stromzählerplatz für eine Sammelzählung des Ladestroms, sowie ein Ver-

teiler mit einem statischen Lastmanagementsystem durch den Bauherrn 

vorbereitet. Die Installation des Wandlerzählers erfolgt durch die WEG. Die 

Beschaffung und Installation einer netzwerkfähigen, für das Lastmanage-

mentsystem geeigneten Ladestation (Wallbox), einschl. der erforderlichen 

Datenleitung kann bei Bedarf durch den jeweiligen Nutzer beauftragt wer-

den. Die verwendete Ladestation muss geeignet und kompatibel zum ein-

gebauten Ladesystem sein und von einem Fachbetrieb eingebaut werden, 

welcher mit dem vorhandenen Lastmanagementsystem vertraut ist. Bauherr 

bzw. Hausverwaltung werden für die zukünftigen Nutzer ein Angebot zum 

Einbau einer Ladestation zur Verfügung stellen, was den fachlichen Einbau 

und die entsprechende Kompatibilität gewährleistet. Kosten für die Wartung 

des Ladenetzwerkes und die Abrechnung der Verbräuche trägt die WEG 

bzw. zukünftigen Eigentümer.

17. Putzarbeiten und Außenfassade

Das Treppenhaus und die Flure werden mit Kalk-Gips-Putz einlagig be-

schichtet und geglättet. Im Keller wird bei Mauerwerken Kalkzementputz 

verwendet. Die Keller- und Tiefgaragenwände aus Beton bleiben unverputzt 

sichtbar. Die Gebäudeaußenwände werden mit einem vorgehängten Kera-

mik-Fassadensystem oder einer Putzfassade versehen. In den Terrassen- und 

Balkonnischen wird ein Wärmedämmverbundsystem mit Putz und Farban-

strich angebracht.

18. Malerarbeiten

Die Decken im Keller bleiben im Rohbauzustand. In den oberen Geschos-

sen wird die Decke verspachtelt (Qualitätsklasse Q3) oder es wird ein Glas-

vlies verlegt, um eine glatte porenfreie Oberfläche zu erhalten. Decken und 

Wände im Treppenhaus werden 2-fach mit weißer Dispersionsfarbe gestri-

chen. Das Kellergeschoss erhält am Boden einen staubbindenden Anstrich. 

Die Wände und Decken im Keller werden nicht gestrichen und Deckenfugen 

nicht verschlossen. Die Gebäudefassade erhält in den Terrassen- und Balkon-

nischen einen Außenanstrich, gemäß Farbkonzept des Bauherrn. Bei einer 

Putzfassade anstelle einer vorgehängten Fassade wird ebenfalls ein Außen-

anstrich nach Wahl des Bauherrn erfolgen.

19. Außenanlagen

Die Ausführung der gesamten Außen- und Grünanlagen erfolgt im Wesent-

lichen nach den Vorstellungen des Bauherrn. Geh- und Fahrwege innerhalb 

der Wohnanlage sind Privatwege. Sie werden mit sickerfähigen Pflasterbelag, 

z. B. Typ Complex, oder einer asphaltierten Fahrschicht ausgeführt. Die an-

teilige Festlegung von Pflasterflächen und asphaltierten Flächen bei Zuwe-

gungen/Straßen innerhalb des Quartiers verbleibt der Wahl des Bauherrn. Bei 

Straßen werden Bordsteine, einschl. Rinnen in Beton-Ausführung, inkl. der er-

forderlichen Entwässerungsschächte hergestellt. Abgrenzungen in anderen 

Bereichen können auch mit Rasenkantensteinen ausgeführt werden. Entlang 

der Grundstücksgrenze wird in bestimmten Bereichen eine Brüstung als Stahl-

betonwand oder mit L-Steinen erforderlich, um den Höhenunterschied aus-

zugleichen. Dies wird auch vereinzelt innerhalb des Grundstückes notwendig 

werden. Der zentrale Platz innerhalb des Grundstückes zur Verbindung von 

Bestand und Neubau wird entsprechend gestaltet und als Begegnungsfläche 

innerhalb des Quartiers mit Ruheflächen und Sitzgelegenheiten ausgestattet. 

Alle Zugänglichkeiten werden weitestgehend barrierefrei bzw. stufenlos rea-

lisiert.  Eine Abgrenzung der jeweiligen Gartenteile untereinander (zwischen 

den Wohnungsnachbarn) erfolgt nicht, kann aber auf Wunsch des jeweiligen 

Eigentümers und in Abstimmung mit der Nachbarschaft gerne zusätzlich be-

auftragt werden. Eine äußere Einzäunung der kompletten Wohnanlage gegen-

über den Nachbargrundstücken findet teilweise nach den Planvorgaben statt. 

Die kommunalen Auflagen zur Entsorgung werden berücksichtigt und die je-

weils erforderlichen Müllbehälter werden in verschließbaren Müllhäusern im 

Außenbereich untergebracht. Eine parkähnliche Bepflanzung der Außenan-

lagen wird vorrangig mit regionalen Pflanzen, Gehölzen bzw. Bäumen durch-

geführt. Grundsätzlich wird die Barrierefreiheit bei den Bewegungsflächen im 

Quartier soweit möglich berücksichtigt und mit rutschhemmenden Belägen 

ausgeführt. Eine Beleuchtung der Außenanlagen wird mit energiesparenden 

Poller- oder Fassadenleuchten, abweichend von den gesetzlichen Beleuch-

tungsvorgaben (ohne Lichtberechnung) umgesetzt.

20. Pkw-Außenstellplätze, Besucher- oder Kurzzeitparkplätze

Es sind ca. 90 Außenplätze vorhanden. Die Stellplätze haben eine Größe von ca. 

2,50 x 5,00 m (B x L) und werden im Außenbereich mit sickerfähigem Pflaster 

(Typ Complex) befestigt und mit einer farblichen Pflasterreihe untereinander 

abgetrennt. Stellplätze werden am Boden mit der Stellplatznummer markiert, 

aber nicht in Bezug auf dessen Eigentümer gekennzeichnet. Die Kennzeich-

nung verbleibt auf Wunsch dem Eigentümer. Ein bestimmter Teil der Außen-

stellplätze wird beim Verkauf den Wohnungen als Sondernutzungsrecht zuge-

ordnet. Ein weiterer Teil wird für die gewerblichen Einheiten, wie Tagespflege, 

Dienstleistungsbereiche, Büroeinheiten, Gastro, etc. reserviert. Die Einteilung 

bzw. Zuordnung zu den jeweiligen Einheiten verbleibt beim Bauherrn. Öffentli-

che E-Lademöglichkeiten für Pkw sind im Außenbereich nicht eingeplant.

B. Wohnungen
1. Sanitäre Ausstattung

Sanitäre Einrichtungsgegenstände für das Bad sind im Kaufpreis enthalten. 

Die Gegenstände sind weiß und die Armaturen verchromt. Zusätzlich können 

aus Standardisierungsgründen weitere, sehr wirtschaftliche Ausstattungspa-

kete mit Mehrpreis zum im Kaufpreis enthaltenen Standardpaket angebo-

ten werden. Auf Sonderwunsch sind auch andere Ausführungen erhältlich. 

Die Duschtür bzw. Glas-Duschwand ist im Wohnungskaufpreis enthalten und 

wird durch den Glaser auf gemessen und eingebaut. Individuelle Ausstat-

tungsgegenstände und Badmöblierungen, wie Unterschränke, Regale, Spie-

gel, Seifenspender, Ablagen etc. sind nicht enthalten.

Küche: Abwasserablauf, Warmwasserleitung mit Eckventil, Kaltwasserlei-

tung mit Doppelspindel-Eckventil zum Anschluss einer Spülmaschine, aus 

Schallschutzgründen jeweils endend auf Putz bzw. in der Trockenbauwand 

eingebaut.

Bad: Abwasserablauf, Kalt- und Warmwasseranschluss bei Badewanne, Du-

sche und Waschbecken (inkl. Eckventile beim Waschbecken). Die Dusche 

wird bodenbündig gefliest und mit einem Bodenablauf ausgestattet. Beim 

WC wird ein Wandeinbauspülkasten mit Spartaste und Schmutzwasserab-

lauf vorbereitet. Ein Badheizkörper, mit elektr. Anschluss (nicht über Fuß-

bodenheizung) ist enthalten. Jedes Badezimmer oder optional dazu ein Ab-

stellraum sind mit einem Waschmaschinenanschluss mit Absperrhahn und 

Ablauf mit Geruchsverschluss ausgestattet.

Gäste-WC (soweit im Grundriss vorgesehen): Abwasserablauf, Kalt- und 

Warmwasseranschluss beim Waschbecken, inkl. Eckventile. Beim WC wird 

ein Wandeinbauspülkasten mit Spartaste und Schmutzwasserablauf vorbe-

reitet. Die sanitären Einrichtungsgegenstände, wie Waschbecken ca. 50 cm, 

inkl. Armatur und Tiefspül-WC sind im Kaufpreis enthalten.

Betreutes Wohnen (Bad):

Die sanitären Einrichtungsgegenstände in den Bädern der betreuten Woh-

nungen sind ebenso im Kaufpreis enthalten. Die Gegenstände sind weiß und 

die Armaturen verchromt. Sie unterscheiden sich im Wesentlichen gegenüber 

den normalen Wohnungen durch einen größeren Duschbereich, dem Entfall 

der Badewanne, eingebauten Haltegriffen in der Dusche, einem beleuchteten 

Spiegel und einer flexibleren Duschabtrennung. Die Dusche wird bodentief 
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gefliest und mit einem rutschhemmenden Fliesenbelag (R10) belegt. Es wird 

ein Ablaufgulli mit Edelstahl-Rost eingebaut. Der Waschtisch, Breite ca. 60 cm 

ist unterfahrbar mit einem verkürzten Siphon geplant. Die Sitzhöhe beim WC 

beträgt ca. 48 cm. Die genannten Ausstattungsgegenstände sind im Kaufpreis 

der Wohnung enthalten. Individuelle Ausstattungsgegenstände und Möblie-

rungen, wie Unterschränke, Regale, Spiegel, Seifenspender, Ablagen, Dusch-

sitze etc. sind nicht im Kaufpreis enthalten.

Die Montage aller sanitären Gegenstände ist zwingend durch den im Bauvor-

haben beauftragten Installateur auszuführen.

2. Elektrische Ausstattung

Ein Standard-Schalterprogramm ist im Kaufpreis enthalten. Außerdem wird 

zur Auswahl eine höherwertige Ausstattungsvariante zur Verfügung gestellt. 

Als Grundlage dienen die hochwertigen Schalterprogramme der Hersteller 

„Busch-Jäger“ oder „Gira“ 

In jeder Wohnung wird eine Unterverteilung mit Fehlerstrom-Schutzschalter 

und Automatensicherungen für die einzelnen Stromkreise, sowie ein Multi-

mediaverteiler eingebaut. Die Leitungen werden unter Putz verlegt. Die 

Wohnanlage erhält einen Internet- und TV-Anschluss. 

Ausstattung einzelner Räume:

Wohn-/Esszimmer:

4 Doppelsteckdosen

2-3 Lichtauslässe Decke (je nach Wohnungsgröße)

3-5 Lichtschalter (je nach Wohnungsgröße)

1 Anschluss Radio/TV

1 Anschlussdose Telefon/LAN

Küche:

3 Doppelsteckdosen für Arbeitsebene Küchenrückwand oder Anschlüsse für 

Küchentheke, Kochinsel

1 Schalter mit schaltbarer Steckdose für Beleuchtung

1 Steckdose für Kühlschrank bzw.  Gefrierkombination

1 Steckdose für Spülmaschine

1 Steckdose oder Deckenauslass für Dunstabzug

1  Herdanschlussdose in Kombination mit Backofen 

(Separate Absicherung des Backofens gegen Aufpreis)

1 Lichtauslass Decke

1 Lichtschalter

1 Raumlüfter inkl. Schalter (manuell schaltbar)

Schlafzimmer:

2 Doppelsteckdosen

2 Einfachsteckdosen

1 Lichtauslass Decke (bei Ankleide ein zusätzlicher Deckenauslass enthalten)

2 Lichtschalter am Bett

1 Lichtschalter bei Tür

1 Anschluss Radio/TV

1 Anschlussdose Telefon/LAN

Weiteres Zimmer:

1 Doppelsteckdose

2 Einfachsteckdosen

1 Lichtauslass Decke

2 Lichtschalter (Eingang u. Bett, sofern Schlafzimmer)

1 Anschluss Radio/TV

1 Anschlussdose Telefon/LAN

Bad:

2 Doppelsteckdosen (bei Waschtisch)

1 Doppelsteckdose für Waschmaschine und Trockner mit separater Absicherung

1 Lichtauslass Decke

1 Lichtauslass über Waschbecken für Spiegel

1 Lichtschalter als Serienschalter

1 Raumlüfter mit Automatik (über Lichtschalter o. Bewegungsmelder)

Gäste-WC (sofern vorhanden):

1 Steckdose

1 Lichtauslass Decke

1 Lichtauslass über Waschbecken für Spiegel

1 Lichtschalter als Serienschalter

Diele / Flur:

1 Steckdose beim Eingang

1 Lichtauslass Decke (je nach Wohnungsgrundriss)

2 Lichtschalter (bei Bedarf)

1 Audio-Sprechanlage (Videosprechanlage als Sonderwunsch gegen Aufpreis)

Abstellraum (sofern vorhanden):

1 Steckdose

1 Lichtauslass Decke

1 Lichtschalter

Terrasse / Balkon / Loggia:

1 Steckdose (Spritzwassergeschützt, nur in den Erdgeschossen schaltbar)

1 Lichtschalter mit Kontrolllicht (innen)

1 Wandlichtauslass inkl. Lampe

Anschluss für Markise als Sonderwunsch gegen Aufpreis möglich

Keller: (Aufputzinstallation)

1 Steckdose

1 Lichtauslass Decke

1 Lichtschalter

Die Lage und Anzahl der Lichtauslässe, Schalter, Steckdosen, Netzwerk- und An-

tennendosen können aus den Elektroplänen entnommen werden. Eine Montage 

ist zwingend durch den im Bauvorhaben beauftragten Installateur auszuführen.

Betreutes Wohnen:

Die elektrische Ausstattung ist wie zuvor beschrieben auch in den betreuten 

Wohnungen enthalten. Darüber hinaus werden alle Steckdosen in Arbeits-

höhe gesetzt, damit eine leichtere Bedienbarkeit erreicht wird. Vereinzelte 

Steckdosen in den Fluren werden standardmäßig in Kombination mit einem 

Nachtlicht ausgeführt. In jeder Wohnung wird ein Hausnotrufsystem durch 

den vom Bauherrn ausgewählten Servicedienstleister installiert. Der Dienst-

leister der Notrufzentrale ist durchgehend (24 Std.) erreichbar. Die Kosten 

des Dienstleisters werden in der Nebenostenabrechnung des Verwalters be-

rücksichtigt. Im Bereich der Küche wird ein Herd mit Induktionskochfeld bzw. 

automatischer Abschaltung eingebaut, um mögliche Brandgefahren zu ver-

meiden. Elektrische Wartungsarbeiten, wie z. B. der Wechsel von Glühbirnen 

etc. können bei Bedarf über den Hausmeisterservice beauftragt werden.

3. Lüftung

Bäder, Küchen und Gäste-WCs (falls vorhanden) erhalten eine elektrische 

dezentrale Entlüftung ohne Wärmerückgewinnung. Der Lüfter in der Küche 

wird manuell schaltbar ausgeführt. Im Bad ist keine schaltbare Ausführung 

geplant, sondern der Lüfter reagiert automatisch beim Einschalten der Bad-

beleuchtung oder über Bewegung. Die Lüfter sind mit einer Nachlaufeinrich-

tung ausgestattet. Die Nachströmung der Luft erfolgt über den Türschlitz 

und die in der Wohnung eingebauten Zu- und Abluftautomaten oder den 

Fensterrahmen. Hinweis: Der Filter dieser Lüfter ist regelmäßig zu reinigen 

bzw. auszuwechseln, um die dauerhafte Funktionsfähigkeit zu gewährleis-

ten. Die dezentralen Lüfter sorgen für Komfort, Abtransport belasteter Luft, 

sowie für ein Allergiker freundliches Umfeld. Weiterhin werden die Faktoren 

Feuchteschutz (Vermeidung von Schimmelpilz) und angenehmes Raumkli-

ma unterstützt. Die Bedienungsanleitung der in der Wohnung installierten 

Lüftungsgeräte, sowie möglicher Zu- und Abluftautomaten wird bei Woh-
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nungsübergabe übergeben. Der Käufer verpflichtet sich die entsprechen-

den Filterwechsel (Reinigung) vorzunehmen. Im Küchenbereich sind keine 

Mauerdurchführungen zum Anschluss von Dunstabzugshauben vorgesehen. 

Dunstabzugshauben in den Küchen sind daher als Umluftgeräte zu planen. 

4. Rauchwarnmelder

Gemäß der Bayerischen Bauordnung werden in den Schlafzimmern, sowie 

in den Fluchtwegen je ein batteriebetriebener Rauchwarnmelder fest instal-

liert. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Pflicht zur jährlichen 

Funktionsprüfung an den Käufer der Wohnung übergeht und durch diesen 

veranlasst werden muss.

Betreutes Wohnen:

In den betreuten Wohnungen kann die jährliche Funktionsprüfung auch beim 

Hausmeister beauftragt und sichergestellt werden.

5. Malerarbeiten

Die Decken werden glatt gespachtelt (Q3) oder mit Glasvlies tapeziert und 

2-fach mit weißer Dispersionsfarbe gestrichen. Die Wände werden ebenso 

mit weißer Innenwandfarbe (Dispersionsfarbe) 2-fach gestrichen. Fugen-

schnitte, die im Putz an rissgefährdeten Stellen oder bei verschiedenen Ma-

terialien eingearbeitet und mit elastischem Material gefüllt werden, bleiben 

im fertigen Zustand sichtbar. Solche Fugen sind als Wartungsfugen zu sehen 

und stellen bei Fugenabriss keinen Mangel dar.

Betreutes Wohnen:

In den betreuten Wohnungen ist eine farbliche Gestaltung nach dem Farb-

konzept des Bauherrn vorgesehen, damit Menschen mit nachlassender Seh-

stärke ausreichend Orientierung finden.

6. Böden

Bad und Gäste-WC (falls vorhanden) erhalten einen keramischen Fliesenbe-

lag nach Bemusterung. Zur Auswahl kommen Bodenfliesen in der Größe von 

max. 60 x 60 cm mit einem Ladenverkaufspreis von bis zu 38,00 Euro/m2 

(inkl. MwSt.). Die Sockelfliesen werden aus dem gleichen Material geschnit-

ten. Der Gesamtpreis für die komplette Leistung, inkl. Verlegung beträgt 

90,00 Euro/m2 (inkl. MwSt.). Bäder erhalten generell eine Feuchteschutz mit 

Fugenbändern in den Ecken als Wandabschluss.

Wohn-/Esszimmer, Küche, Schlafzimmer, Gäste- oder Kinderzimmer, sowie 

Abstellraum erhalten einen hochwertigen Vinylboden nach Bemusterung. 

Die Randleisten werden aus dem gleichen Belag geschnitten. Die Verlegung 

erfolgt fest verklebt. Zur Auswahl kommen Vinylböden mit einem Ladenver-

kaufspreis von bis zu 38,00 Euro/m2 (inkl. MwSt.). Der Gesamtpreis für die 

komplette Leistung, inkl. Verlegung beträgt 75,00 Euro/m2 (inkl. MwSt.).

Betreutes Wohnen:

In den betreuten Wohnungen wird ein rutschhemmender Linoleum- oder Vi-

nyl-Bodenbelag in der Wohnung und ein rutschhemmender Fliesenbelag im 

Bad (R10) oder ähnlich nach Auswahl des Bauherrn verlegt. Die komplette 

Verlegeleistung, inkl. Material beträgt 95,00 Euro/m2 (inkl. MwSt.). Eine Aus-

wahl durch den Käufer ist möglich. Event. Mehrkosten sind mit dem Bauherrn 

abzustimmen. Es sollte auf eine entsprechende farbliche Gestaltung in Be-

zug auf Personen mit nachlassender Sehstärke geachtet werden.

Eine Verlegung ist zwingend durch die im Bauvorhaben beauftragten Firmen 

auszuführen.

7. Wände

Die gemauerten Wände in der Wohnung erhalten einen Gipsputz, geglättet 

(Q2). In den Bädern und Gäste-WCs (falls vorhanden) wird ein Kalkzementputz 

als Unterputz aufgetragen. Trockenbauwände in der Wohnung werden ge-

spachtelt u. geschliffen in Q2 ausgeführt. In den Bädern wird mit feuchtraum-

geeigneten Trockenbauplatten beplankt. Im Bereich der Duschen wird raum-

hoch gefliest. Alle anderen Wandbereiche werden generell brüstungshoch bis 

ca. 1,20 m gefliest. Bereiche an Vormauerungen/Vorwänden, wie Waschbe-

cken, WCs, Wannen (soweit im Grundriss vorgesehen) und Waschmaschinen 

werden ebenso bis auf Höhe der Vormauerung (ca. 1,20 m) gefliest. Zur Aus-

wahl kommen Wandfliesen in der Größe von max. 60 x 60 cm mit einem La-

denverkaufspreis von bis zu 35,00 Euro/m2 (inkl. MwSt.). Der Gesamtpreis für 

die komplette Leistung, inkl. Verlegung beträgt 90,00 Euro/m2 (inkl. MwSt.). 

Bäder erhalten generell eine Feuchteschutz im Duschbereich mit Fugenbän-

dern in den Ecken.

Betreutes Wohnen:

Bei der farblichen Gestaltung der Wände mit Farbe oder Fliesen sollte auf 

Personen mit nachlassender Sehstärke Rücksicht genommen werden. 

Eine Verlegung ist zwingend durch die im Bauvorhaben beauftragte Firma 

auszuführen.

8. Fugen

Die Farbe der Verfugung der Fliesen wird grundsätzlich durch den Fliesenle-

ger bestimmt, außer es wird im Vorfeld durch den Käufer ein Farbwunsch fest-

gelegt. Wand- oder Eckfugen in den Bädern oder Wohnräumen werden mit 

elastischer Silikonmasse verschlossen. Die Farbauswahl trifft auch der Fliesen- 

oder Bodenleger. Wand- oder Eckfugen an gestrichenen Flächen werden mit 

Acrylmasse angepasst. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich hier 

um Wartungsfugen handelt, welche in regelmäßigen Abständen erneuert wer-

den müssen und nicht durch den Gewährleistungszeitraum abgedeckt sind.

9. Fenster

Es werden Fenster und Fenstertürkombinationen aus hochwertigem Kunst-

stoff nach Farbwahl des Bauherrn, innen weiß, mit 3-fach Verglasung einge-

baut. Bei bodentiefen Fenstern ohne Balkon- oder Terrassenzugang ist der 

untere Teil feststehend und zum öffenbaren Teil mit einem Querkämpfer als 

Absturzsicherung versehen. Mehrteilige bodentiefe Kombinationen erhalten 

ein feststehendes Teil mit mindestens einer Dreh-Kipp-Flügeltür. In den Woh-

nungen im Dachgeschoss wird im Bereich der Loggia eine Hebe-/Schiebe-

türe eingebaut. Der Wärmedämmwert der Fensterelemente orientiert sich 

an der Energieberechnung, um das GEG (Nov. 2020) als EH 55 einzuhalten.

Fensterbänke:

Außenseitig erhalten die Fenster farblich beschichtete Aluminium-Regenble-

che und innen (bei gemauerten Fensterbrüstungen) Natursteinfensterbänke 

aus Juramarmor grau oder ähnlich. Bodentiefe Fensterelemente erhalten in-

nen keine Fensterbänke.

10. Rollläden

Die Fenster und Fenstertüren erhalten durchgehend elektrisch bedienbare 

Rollläden. An der Süd- und Westfassade werden generell Raffstoreanlagen 

installiert (ausgenommen davon die Westfassade von Gebäude B2). An allen 

anderen Gebäudeseiten werden als Rollladenbehang Kunststoffrollläden ein-

gebaut. Die Rollladen- und Raffstorekästen werden als Massivbauelemente 

oder als Aufbaukästen ausgeführt. Die Führung verläuft jeweils in geräusch-

dämmenden Schienen. Fenster im Treppenhaus oder Keller sind davon aus-

genommen. Im Leistungsumfang sind keine Windwächter enthalten. Bei Be-

darf muss sich hierfür der Käufer selbst kümmern. Ausgenommen davon sind 

die Fensterelemente in den lamellenverkleideten Giebelspitzen (Spitzbo-

den), diese erhalten keine Rollläden oder Raffstore. Für diese Fenster ist bei 

Bedarf der Sicht- bzw. Sonnenschutz im Innenbereich der Wohnung durch 

den Käufer zu realisieren.

11. Türen

Wohnungseingangstüre:

Stabile Vollspantüre mit Futterzarge, gefälzte Ausführung und Absenkbo-

dendichtung und Obertürschließer. Außen mit Edelstahl-Knopfschild und 

Kernziehschutz, innen mit Edelstahldrücker. Türblatt und Zarge in Weißlack 

mit kratzunempfindlicher CPL-Beschichtung, Dreifachverriegelung, sowie er-

höhtem Schall- und Klimaschutz der Klasse 3. Der Zugang erfolgt schwelle-
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nlos. Die lichte Durchgangshöhe beträgt ca. 2,10 m. Die lichte Durchgangs-

breite beträgt ca. 90 cm.

Ein Türspion (Sicht ausschließlich vor die Wohnungseingangstüre) oder 

Einbauten zum Einbruchschutz sind gerne als Sonderwunsch gegen Auf-

preis möglich.

Betreutes Wohnen:

Die Eingangstüren in den betreuten Wohnungen erhalten standardmäßig einen 

Türspion, welcher in einer Höhe von ca. 1,40 m über OK FFB eingebaut wird.

Innentüren:

Hochwertige Röhrenspankerntüren mit Zargen, Oberfläche weiß, glatt mit 

CPL-Beschichtung und Rundkante, gefälzt einschlagend. Formschöne Edel-

stahldrücker mit Buntbartschloss und WC-Garnitur im Bad und Gäste-WC 

(falls vorhanden). Bei innenliegenden Bädern wird die Innentüre raumhoch 

mit einem integrierten Oberlicht ausgestattet. Designvarianten sind gerne 

gegen Aufpreis möglich. Neuwertige Innentüren sind in den Anfangsjahren 

bei der Schließung noch etwas schwergängig. Dieses Verhalten verbessert 

sich mit der vermehrten Nutzung und stellt keinen Mangel dar.

Betreutes Wohnen:

Bei den betreuten Wohnungen werden in den Bädern Schiebetüren anstelle 

von Flügeltüren verbaut. Die Schiebetüren sind mit einer Griffstange und 

einer abschließbaren WC-Garnitur versehen. Die lichte Durchgangsbreite der 

Türen innen liegt bei mind. 80 cm.

12. Balkone und Loggien

Ausführung in Stahlbeton oder als Fertigteil mit Abdichtung aus zwei Lagen 

Bitumenbahn. Zusätzliche Abdichtung an Fensterelementen mit geeigneter 

Flüssigabdichtung.  Die Belagsarbeiten werden mit Feinsteinzeugplatten, Di-

cke 2 cm, mind. R10 auf nivelliertem Splittbelag nach Auswahl des Bauherrn 

verlegt. Die Fugen bleiben, um einen schnellen Ablauf des Regenwassers zu 

gewährleisten, offen. Setzungen im Bereich der einzelnen Platten entstehen 

konstruktionsbedingt und durch unterschiedliche Belastungen. Solche ver-

meintlichen Beeinträchtigungen stellen keinen Mangel dar. Balkongeländer 

werden mit umlaufenden satinierten Glaselementen und einer Höhe von 

mind. 90 cm (ohne Handlauf) erstellt. Zwischen den jeweiligen Glaselemen-

ten ergeben sich kleine, sichtbare Fugen. Die Brüstungsoberkanten an den 

Loggias im Dachgeschoss werden mit einer eingefassten, farblich pulverbe-

schichteten Blecheindeckung versehen. Der Wand- / Bodenanschluss bei der 

gemauerten Brüstung in den Loggias wird im unteren Bereich der Brüstung 

mit einem umlaufenden Schutz aus Sockelblechen (Edelstahl oder verzinkt) 

vor Spritzwasser, sowie zum Schutz der dahinterliegenden Abdichtung, ver-

kleidet. Die Barrierefreiheit wird beim Übergang zwischen Wohnung und 

Loggia, Terrasse oder Balkon (Türschwelle) weitestgehend realisiert. Eine Ab-

weichung zur aktuellen Flachdachrichtlinie und der Abdichtungsnorm DIN 

18531 kann entstehen. Es verbleibt eine kleine Schwelle von ca.  20 – 30 mm. 

Im Bereich der Balkon- und Loggia Flächen können, Versorgungs- und Ent-

wässerungsleitungen sowie Revisionsschächte liegen. Für Kontroll- und Re-

paraturarbeiten ist deren Zugang zu ermöglichen.

13. Terrassen und Gartenanteile

Zu den Erdgeschosswohnungen gehören Gartenflächen, die als Sonder-

nutzungsrecht zugeordnet sind. Auf diesen Flächen werden Terrassen auf 

Basis der vorliegenden Planung angelegt. Die Belagsarbeiten werden mit 

rutschhemmenden Feinsteinzeugplatten (mind. R10), Dicke 2 cm, auf nivel-

liertem Splittbelag nach Auswahl des Bauherrn verlegt. Setzungen durch die 

Konstruktion und unterschiedliche Belastungen stellen keinen Mangel dar. 

Die äußere Einzäunung um das Grundstück und die Gebäudebereiche wird 

teilweise umlaufend mit einer Höhe von ca. 100 cm abgegrenzt. Die den 

Wohnungen zugeordneten Gartenflächen werden gegeneinander nicht ab-

gegrenzt. In Abstimmung mit dem Nachbarn der jeweiligen Grundstücks-

flächen kann ein Zaun als Abtrennung gegen Aufpreis eingebaut werden. 

Die Gärten erhalten im Zugangsbereich eine abschließbare Gartentür, pas-

send zur Schließung der Wohnung. Ein Außenzugang über eine Stahltreppe 

mit Handlauf wird bei Bedarf zur Überbrückung eines Höhenunterschiedes 

geschaffen. Sollten sich Gartenflächen oberhalb der Tiefgaragendecke befin-

den werden diese mit einem drainfähigen Unterbau, sowie Entwässerungs-

möglichkeiten ausgestattet. Mutterboden wird generell in einer Höhe von 

ca. 30 – 40 cm nach dem Geländeniveau mit etwas Gefälle einplaniert und 

mit Rollrasen belegt. Der Käufer hat keinen Anspruch auf eine absolut ebene 

Gartenfläche, da das Gelände teilweise höhenmäßig an äußere Gegebenhei-

ten angeglichen werden muss. Die Rasensaat bzw. Rasenauslegung erfolgt 

nur einmalig und ist nach Wohnungsübergabe durch den Käufer zu pflegen.

Im Bereich der Gärten können Lichtschächte, Zu- und Abluftschächte, Ver-

sorgungs- und Entwässerungsleitungen sowie Revisionsschächte liegen. Für 

Kontroll- und Reparaturarbeiten ist deren Zugang zu ermöglichen.

Die Wohnungen mit Gartenanteil erhalten einen Kaltwasseranschluss im Ter-

rassenbereich (frostsichere Armatur).

14. Möblierung/Küche

Grundsätzlich sind keine Möblierungen im Wohnungskauf enthalten. Alle in den 

Grundrissen dargestellten Möblierungen dienen nur zur Veranschaulichung für 

den Wohnungskäufer und zur Orientierung bei der Rohbauinstallation. 

Betreutes Wohnen:

In den Wohnungen des betreuten Wohnens (Obergeschosse, Gebäude B2) 

werden mit Ausnahme zu den anderen Wohnungen die Küchen bereits fest 

eingebaut. Die betriebsfertigen Küchen enthalten einen Induktionsherd, Um-

luft-Dunstabzug, Backofen, Geschirrspüler (Breite 45 cm), Edelstahl- oder 

Komposit Spüle mit Armatur und einen Kühlschrank (Höhe ca. 120 cm). 

Schränke und Arbeitsplatte sind aus furnierter Spanplatte mit Echtholz-Fur-

nier (Frontseite). Die farbliche Gestaltung der Küche wird an die Wohnung 

angepasst. Küchenutensilien sind nicht im Küchenumfang enthalten.

15. Leistungen Betreutes Wohnen

Das betreute Wohnen, vorrangig im Gebäude B2, beinhaltet verpflichtend 

bestimmte Grundleistungen. Als hauptsächliche Leistung ist ein Notrufsys-

tem mit 24h-Notdienst enthalten, welches über die Nebenkostenabrechnung 

des Verwalters verrechnet wird. Außerdem ist die Nutzung des Gemein-

schaftsraumes in der Begegnungsstätte (Gebäude B5) nach Abstimmung 

mit dem Eigentümer/-in bzw. Mieter/-in zu bestimmten Zeiten erlaubt. Der 

Gemeinschaftsraum dient als Treffpunkt für gemeinschaftliche Veranstaltun-

gen und Aktivitäten. Eine pauschale monatliche Gebühr zur Nutzung des 

Gemeinschaftsraumes ist unwiderruflich mit einem Kauf einer betreuten 

Wohnung verbunden und wird ebenfalls über die Nebenkostenabrechnung 

des Verwalters abgerechnet. Soziale Betreuungs- und Beratungsleistungen 

werden durch das Büro des Generationenmanagers (vor Ort, Gebäude B5) 

oder die Betreiberin der Tagespflege angeboten. Haushaltstechnische Hilfe-

leistungen, wie Wohnungsreinigung oder Reparaturen etc. können bei Be-

darf über den Betreiber des ambulanten Dienstes (im Haus) kostenpflichtig 

beauftragt werden. Der Betreiber des ambulanten Dienstes bietet zusätzlich 

weitere Wahlleistungen bei Bedarf, wie pflegerische Dienste, Leistungen im 

Krankheitsfall, Mittagessen, Hol- und Bringdienste etc. auf Kostenbasis an.

16. Sonderwünsche

Alle Sonderwünsche zur Wohnungsausstattung sind rechtzeitig vor Beginn 

der jeweiligen Arbeiten gemeinsam mit dem Bauherrn abzusprechen, schrift-

lich festzulegen und zu bestätigen. Direkt mit den Handwerkern vereinbarte 

Sonderwünsche sind nicht Gegenstand der späteren Abnahme.

C. Tiefgarage
1. Allgemein

Das Quartier erhält eine gepflasterte Tiefgarage, die teilweise unter den Ge-

bäuden angeordnet ist. Der Zugang zur Tiefgarage kann über eine Schleuse 

von den jeweiligen Treppenhäusern oder über die Tiefgaragenabfahrt er-

reicht werden. Der Zugang zwischen der Tiefgarage und den Treppenhäusern 
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wird stufenlos oder ebenerdig erschlossen. Die Zufahrt zur Tiefgarage kann 

von der Straße „Am Zwieberg“ oder der „Kirchgasse“ erfolgen.  Die Garage 

wird aus Brandschutzgründen mit einem feuerbeständigem Brandschutz-/

Schiebetor abgeteilt. Eine Belüftung wird über die Einfahrt und ausreichen-

de Lichtschächte in den TG-Wänden realisiert. Unter der Tiefgaragendecke 

werden Ver- und Entsorgungsleitungen geführt. Diese bleiben sichtbar. Die 

Mindesthöhe der Tiefgarage wird ca. 2,0 m betragen.

Hinweis: Im unmittelbaren Bereich der Lüftungsschächte kann bei bestimm-

ten extremen Witterungsbedingungen Regen oder Schnee eindringen, was 

keinen Mangel darstellt, da keine dauerhafte Belastung erfolgt.

2. Elektroinstallation

Die Tiefgarage wird mit einer LED-Beleuchtung und Bewegungsmeldern mit 

einer durchschnittlichen Lichtstärke von 20lx ausgestattet. Die Brandschutz-

anforderungen und Brandschutzkorridore werden nach den gesetzlichen Be-

stimmungen berücksichtigt. Batterie hinterleuchtete Rettungskennzeichen 

sind an den Fluchtwegen angebracht. Die Belüftung der Tiefgarage erfolgt 

nach den einschlägigen Vorschriften. Durch Einbau eines Brandschutz-Roll-

tores zur Aufteilung in zwei TG-Abschnitte kann auf eine Brandmeldeanlage 

verzichtet werden.

3. Malerarbeiten

Die Parkflächen in der Tiefgarage werden mit farblichen Bodenmarkierungen 

voneinander abgetrennt und an den Wänden mit der notariell beurkundeten 

Bezeichnung markiert.

4. Zufahrt und Einfahrtstor

Der gepflasterte Zufahrtsbereich in die Tiefgarage wird einspurig mit einem 

seitlich, abgegrenzten, Gehweg (Breite ca. 80 cm) ausgeführt. Die Toranlage 

wird elektrisch als nichtausschwenkendes Kipptor mit festem Seitenteil und 

Zugangstür betrieben. Die Steuerung erfolgt von außen über einen Schlüssel-

schalter passend zur Schließanlage und über einen Zugschalter von innen. Zu-

dem ist eine Steuerung über Funkhandsender vorgesehen. Je Tiefgaragenplatz 

wird ein Funkhandsender übergeben. Als Sicherheitseinrichtung wird innen 

und außen je eine Ampel (Rotlicht) eingebaut. Die eingebaute Tür kann fußläu-

fig mit entsprechendem Schlüssel, passend zur Schließanlage, bedient werden

D. Besondere Bestimmungen und Hinweise
1. Allgemein

Die in den Grundrissplänen, Prospekten und Visualisierungen eingezeichne-

ten Einrichtungsgegenstände und Ausstattungen stellen Möblierungsvor-

schläge dar und sind im Kaufpreis nicht enthalten mit Ausnahme der Kü-

chen beim betreuten Wohnen. Sollte vom Wohnungskäufer vor Beginn der 

Elektro- und Sanitärinstallation kein eigener Küchenplan vorgelegt werden 

wird die Installation nach den vorhandenen Plänen des Bauherrn durchge-

führt. Risse bis 0,2 mm in Bauteilen, Putzen, sowie an den Übergängen von 

Trockenbauwänden und Stahlbetondecken oder Mauerwerken, wo aufgrund 

bauphysikalischer Eigenschaften der Baustoffe ein Kriechen und Schwinden 

entstehen kann, sind hinzunehmende optische Beeinträchtigungen und kei-

ne Gewährleistungsmängel. Dies gilt insbesondere für alle elastischen Fugen, 

die in regelmäßigen Abständen erneuert werden müssen (z. B. Silikon- und 

Acrylfugen). Die in den Verträgen vereinbarten Gewährleistungen beziehen 

sich auf die zum Zeitpunkt der Übergabe ordnungsgemäße (technische und 

in der Ausführung einwandfreie) Herstellung der Gewerke. Bei der Bauend-

reinigung handelt es sich um eine Grobreinigung. Vor allem die dem Ver-

schleiß und der Abnutzung ausgesetzten Teile des Bauwerks müssen den 

Anforderungen entsprechend laufend geprüft, gewartet und gepflegt wer-

den. Das gilt insbesondere für Silikonfugen und Fensterdichtungen, deren 

Lebensdauer begrenzt ist. Abweichungen in der Ausführung oder Ausstat-

tung, die durch behördliche Auflagen und Gesetzesänderungen bedingt 

sind, sowie Änderungen, die sich aus technischer, statischer oder architekto-

nischer Hinsicht ergeben, bleiben, soweit sie keine Qualitätsminderung dar-

stellen, vorbehalten. Maßgebend ist der Text der Baubeschreibung, nicht die 

zeichnerische Darstellung in den Prospekten. Diese Baubeschreibung ent-

hält unter anderem die Formulierung „oder“ damit lässt sich der Bauherr 

die Möglichkeit offen, zwischen verschiedenen Ausführungsalternativen zu 

wählen. Statt der angegebenen können auch andere, gleichwertige Baustof-

fe und Produkte verwendet werden. Dies gilt auch für angegebene Marken-

fabrikate. In den Plänen dargestellte Maß sind generell Rohbaumaße (ohne 

Putzaufbau…etc.) und können sich verändern. Der Käufer/-in ist verpflich-

tet bei Möblierungen oder anderweitigen maßlichen Einbauten die aktuellen 

Maße nach Putz- und Estricharbeiten vor Ort aufzunehmen. Die Maße in den 

Plandarstellungen dienen nur zur Orientierung.

Aus rechtlichen Gründen wird auf Folgendes hingewiesen: Der Schallschutz-

nachweis erfolgt nach DIN 4109. Die Einhaltung des erhöhten Schallschutzes 

nach DIN 4109 wird nur bei der Erstellung der Wohnungstrennwände be-

rücksichtigt.

2. Estriche in den Wohnungen

Die Böden werden im gesamten Gebäude auf einem schwimmenden Estrich 

mit Trittschalldämmung und Wärmedämmung gemäß Energieeinsparverord-

nung verlegt. Es werden Zementestriche oder Anhydrit Estriche eingebaut. 

Um einen notwendigen Trittschallschutz für darunterliegende Wohnungen 

zu erreichen werden weiche Trittschalldämmmatten unter dem Estrich ver-

legt. Dies kann später während der Austrocknung es Estrichs zu Setzungen 

führen, so dass zwischen dem Bodenbelag und den an der Wand befestigten 

Sockelleisten sichtbare Fugen entstehen. Das Gleiche gilt für elastisch aus-

geführte Fugen, etwa zwischen Boden und Wand bei gefliesten Räumen. 

Hier muss bei Bedarf die Fuge durch den/die Wohnungskäufer/-in erneuert 

werden. Diese Vorgänge sind aufgrund der schnellen Bauzeit und auf Kosten 

eines guten Trittschallschutzes kaum vermeidbar. Die optische Beeinträchti-

gung stellt deshalb keinen Mangel dar.

3. Kellerräume und Tiefgaragenstellplätze

Die Abstellräume im Keller sind als Lagerräume vorgesehen und nicht für 

Wohnzwecke geeignet. Insoweit ist keine hochwertige Lagernutzung mög-

lich (z. B. Bilder, Kunstwerke, Papierstoffe, Ledermaterial, ...). Es kann bei 

bestimmten Wetterlagen eine erhöhte Bauteilfeuchte (Kondensat) auftreten, 

dies stellt keinen Mangel im Rahmen des Gewährleistungsrechts dar. Es ist 

auf ausreichendes Stoßlüften auch im Keller zu achten. In der Tiefgarage ver-

laufen teilweise technische Installationsleitungen und Schächte an Außen-

wand und Decke, wodurch die Garagenstellplätze beeinträchtigt sein kön-

nen. Diese Umstände sind vom Käufer/-in bzw. Mieter/-in zu akzeptieren und 

stellen keine Mängel dar

4. Fenster, Rollläden und Raffstoreanlagen

Durch den hohen Wärmedämmwert der 3-fach-Verglasung ist es unter be-

stimmten Witterungsbedingungen möglich, dass die Fensterscheibe außen 

beschlägt oder vereist. Dies stellt keinen Mangel dar. Die Rollläden bzw. Raff-

storeanlagen sind durch den Eigentümer entsprechend warten zu lassen. 

Konstruktionsbedingt schließen Raffstoreanlagen nicht völlig lichtdicht ab. 

Windwächter sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen bei Bedarf 

durch den Käufer/-in nachgerüstet werden.

5. Elektroinstallation

Die geplante Lage der Lichtauslässe (Decke) richtet sich nach den darge-

stellten Möblierungsvorschlägen. Die Projektpläne hierzu können beim Bau-

herrn eingesehen werden. Deckenauslässe sind in Lage und Position nicht 

immer exakt einzuhalten.

6. Ausstattung

Ausstattungswünsche in punkto Auswahl von Material und Einrichtungsge-

genstände werden vom Bauherrn gerne berücksichtigt. Es handelt sich hier-

bei um folgende Themen:
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•  Auswahl von Wand- und Bodenfliesen für Bad und Gäste-WC aus der vor-

gesehenen Kollektion.

•  Auswahl der Fußbodenbeläge für Wohn- und Schlafräume aus der vorge-

sehenen Kollektion.

•  Auswahl der sanitären Gegenstände für Bad und Gäste-WC aus der vor-

gesehenen Kollektion.

•  Auswahl der elektr. Installation und des Schalterprogrammes aus der vor-

gesehenen Kollektion.

•  Auswahl der Innentüren aus der vorgesehenen Kollektion.

Alle ausgewählten Materialien oder Gegenstände, sowie darüberhinausge-

hende bauliche Veränderungen in der Wohnung, wie z. B. Veränderungen 

der Grundrisse, Türen, Heizung, Sanitär, Elektro usw. müssen schriftlich zwi-

schen Erwerber und Bauherr bestätigt werden. Bauliche Veränderungen sind 

nur entsprechend dem Baufortschritt möglich und müssen frühzeitig ange-

zeigt und vom Bauherrn genehmigt werden.

7. Wartung und Pflege

Es wird empfohlen nach Übergabe der Wohnung (Gefahrenübergang) zeit-

nah Wartungsverträge über die Hausverwaltung mit den ausführenden Fach-

unternehmen zu den Gewerken Heizungsanlage, Trinkwasserversorgung, 

Flachdachkonstruktion, Aufzugsanlage, Elektroinstallation und TG-Tor ab-

zuschließen. Einer regelmäßigen Pflege bedürfen im weiteren Sinne auch 

Fenster, Jalousien, Türen, Lüftungsanlagen, Bodenbeläge Dachabläufe etc. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass zur Aufrechterhaltung der Gewähr-

leistung das Gebäude mit seinen Anlagen einer regelmäßigen Wartung und 

Pflege unterliegen muss. Für Mängel oder Schäden, welche durch unsach-

gemäßen Gebrauch oder durch nicht fachgerechte, unzureichende oder un-

terlassene Pflege und Wartung entstanden sind, haftet der Verkäufer nicht. 

Außerdem ist die Außenpflege der Gemeinschaftsflächen (Bepflanzungen, 

Bäume, Rasenflächen, …) in Bezug auf deren Rückschnitt und ausreichen-

der Bewässerung zu gewährleisten. Zufahrtsflächen müssen sauber gehalten 

und im Winter ordentlich geräumt werden.  Der Erhalt und die Verkehrssi-

cherungspflicht geht nach Wohnungsübergabe über.

8. Risiken Bauzeit, Pandemie, Ukraine-Krieg

Bauzeiten werden mit den ausführenden Unternehmen geplant und versucht 

einzuhalten. Aufgrund der aktuellen Umstände, wie Pandemie, kriegerische 

Auseinandersetzungen, etc. kann es zu Lieferschwierigkeiten oder Ausfällen 

von Handwerkern und somit Verzögerungen kommen, welche vom Veräuße-

rer nicht verschuldet oder zu vertreten sind. Auch ungünstige Witterungs-

verhältnisse, Starkregen oder wetterbedingte Schäden können eine zeitliche 

Verzögerung auslösen, was zu einer Verschiebung der Fertigstellungszeiten 

führen kann. Sind diese Folgen bereits absehbar und unüberschaubar bzw. 

nicht mehr beherrschbar kann der Veräußerer eine Rückabwicklung der Kauf-

verträge mit Rückzahlung der bis dahin erhaltenen Anzahlungen bewirken.

E. Erläuterungen zu Schallschutz, Lüftung, Wärmeschutz, 
Trinkwasser und Barrierefreiheit
1. Schallschutz

Die DIN 4109 Teil 1 – Schallschutz im Hochbau – regelt den Schutz von Auf-

enthaltsräumen gegenüber Außenlärm und gegenüber Geräuschen aus frem-

den Wohn- und Arbeitsbereichen. Die DIN 4109 Teil 1 (Mindestanforderungen) 

stellt keine Anforderungen an den Schallschutz aus dem eigenen Wohn- bzw. 

Arbeitsbereich bzw. an Geräusche aus haustechnischen Anlagen im eige-

nen Wohnbereich. Die DIN 4109 Teil 1 wurde 1991 bauaufsichtlich eingeführt 

und enthält Mindestwerte für den Schallschutz in Geschosshäusern. Bei der 

Festlegung der Schalldämmwerte gingen die Verfasser der Norm davon aus, 

dass im zu schützenden Gebäude ein Grundgeräuschpegel vorhanden ist, 

der Störgeräusche überdeckt. Aufgrund der festgelegten Anforderungen der 

DIN 4109 Teil 1 kann beim Mindestschallschutz nicht erwartet werden, dass 

Geräusche von außen oder von benachbarten Wohnungen nicht mehr wahr-

genommen werden. Insbesondere in sehr ruhigen Wohngegenden (geringer 

Grundgeräuschpegel), können Geräusche aus benachbarten Wohnungen zu 

hören sein. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit gegenseitiger Rücksichtnah-

me durch die Vermeidung unnötigen Lärms. Der Planung- und Bauausführung 

des vorliegenden Projektes liegt die DIN 4109 mit den enthaltenen Anforde-

rungen zum Mindestschallschutz zu Grunde. Ziel ist es, den festgelegten Min-

destschallschutz zu übertreffen. Für den Ausbau innerhalb der Wohneinheiten 

(eigener Bereich) sind keine Schallschutzanforderungen an trennende Bautei-

le vorgesehen, da die erforderliche Durchlüftung auch über die Wohnungsin-

nentüren sichergestellt werden muss. Für Balkone werden keine Schallschutz-

maßnahmen (weder für Luft- noch Trittschall) getroffen.

2. Schallübertragung aus haustechnischer Anlage

Für die Schallübertragung aus haustechnischen Anlagen in schutzbedürftige 

Räume fremder Wohnungen legt die DIN 4109 Teil 1 einen max. zulässigen A-

bewerteten Schalldruckpegel von 30 dB (A) fest. Einzelne, kurzzeitige Spit-

zen, die beim Betätigen der Armaturen und Geräte entstehen, wie z. B. das 

Öffnen und Schließen von Armaturen oder Hochfahren und Nachlaufen von 

Lüftern oder das Betätigen einer WC Spülung sind nicht zu berücksichtigen. 

Nutzergeräusche, wie beispielhaft, Rutschen in der Badewanne, WC-Deckel 

fallen lassen, Türen zuschlagen, Rollladen herunterlassen, laute Medien-Gerä-

te usw. fallen nicht unter die Anforderungen an den baulichen Schallschutz. 

Der Käufer/-in erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden. 

3. Lüftung und Wärmeschutz

Planung und Ausführung bezüglich Gebäudeisolierung orientiert sich am Stan-

dard EH 55 nach den gesetzlichen Vorgaben durch das GEG (Nov. 2020). Der 

Hausverwaltung / WEG wird nach Baufertigstellung ein nach Maßgabe der 

gesetzlichen Bestimmungen erstellter Energieausweis gem. GEG (Nov.2020) 

übergeben. Dieser enthält keine Angaben zu den tatsächlich nutzungsbeding-

ten Energieverbräuchen des Gebäudes. Während die Energieeinsparverord-

nung primär auf die Energieeffizienz des Gebäudes und der Heizungsanlage 

abzielt, legt die DIN 4108 Anforderungen an den Mindestwärmeschutz einzel-

ner Bauteile fest, mit dem Ziel die Baukonstruktion vor Feuchteeinwirkungen 

und deren Folgeschäden zu schützen. Trotz der Einhaltung der Energieeinspar-

verordnung und der DIN 4108 gibt es in Baukonstruktionen Bereiche wo Wär-

mebrücken entstehen können. Diese können beispielhaft an Außenecken oder 

Fensteranschlüssen an das Mauerwerk auftreten. An solchen Stellen kann es 

trotz Einhaltung aller Normen unter bestimmten Umständen (hohe Luftfeuch-

tigkeit im Raum, niedrige Außentemperaturen) zu Feuchtebildung kommen. 

Dieses Phänomen kann vor allem in Kellerräumen auftreten und zu Schimmel-

bildung führen. Der Verkäufer übernimmt hierzu keine Haftung, da durch regel-

mäßiges Stoßlüften im Keller und unter Nutzung der dezentralen Lüftung in den 

Wohnungen die Luftfeuchtigkeit im optimalen Zustand gehalten werden kann. 

Die richtige Beheizung und Belüftung eines Gebäudes ist insbesondere in den 

ersten Jahren nach Baufertigstellung wichtig. Der Käufer erklärt sich ausdrück-

lich bereit diesen Hinweis bei der Nutzung der Wohnung zu berücksichtigen. 

Eine Möblierung der Außenwände kann – auch bei bester Wärmedämmung – 

problematisch sein. Möbel sollten daher so aufgestellt werden, dass erwärmte 

Luft hinter den Möbelstücken an den Außenwänden ungehindert zirkulieren 

kann. Insbesondere Gebäudeaußenecken sollten frei von Möbeln bleiben.

4. Trinkwasseranlage und Legionellen

Die einwandfreie Qualität des Trinkwassers ist an jeder Entnahmestelle in 

einem Gebäude durch den Eigentümer der Anlage gemäß §8 der TrinkwV zu 

gewährleisten. Trinkwasseranlagen in Mehrfamilienhäusern sind gesetzlich 

einmal jährlich untersuchungspflichtig. Der verantwortliche Eigentümer/-in 

hat sich über die Risiken, die aus dem Betrieb der Trinkwasserinstallation 

resultieren können zu informieren. Ein bestimmungsgemäßer Betrieb solcher 

Anlagen liegt insbesondere dann vor, wenn

•  eine Nutzung der Entnahmestellen (z. B. Duschen, Waschbecken, …) inner-

halb von maximal 72 Stunden gewährleistet bleibt,
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Die Baubeschreibung in der Vertragsurkunde steht über der Beschreibung im Exposé.

•  Maßnahmen zum Schutz des Trinkwassers nach EN1717 und DIN1988-100 

umgesetzt sind,

•  regelmäßige Instandhaltungsmaßnahmen an der Trinkwasseranlage durch 

den Fachbetrieb durchgeführt werden,

•  die Trinkwasseranlage nicht unmittelbar mit einem Leitungssystem verbun-

den wird, das kein Trinkwasser führt,

•  die Temperaturgrenzen eingehalten werden. Die Maßnahmen bei Betriebs-

unterbrechungen richten sich nach der Dauer der Unterbrechung.

Beim Betrieb durch die Bewohner müssen die Bestimmungen zu den was-

serhygienischen Anforderungen (Legionellen) beachtet werden. Dies betrifft 

insbesondere die regelmäßige Nutzung, Spülung der Trinkwassereinrich-

tungen, vor allem bei geplanten mehrtägigen Abwesenheiten. Der Bauherr 

übernimmt hierzu keine Kontrolle und Verantwortung.

Die mit der Verkehrssicherungspflicht verbundenen Instandhaltungsaufga-

ben der Trinkwasseranlage beginnen für den Eigentümer mit der Wohnungs-

übergabe (Gefahrenübergang).

5. Barrierefreiheit

Nach gesetzlicher Vorgabe der BayBO (Bayerische Bauordnung) wurden in 

den Gebäuden B1a, B1b, B3 und B4 eine bestimmte Anzahl an Wohnungen 

(mind. 1/3) als barrierefrei dargestellt. Änderungen gegenüber der Planung 

bzw. Baugenehmigung bei der Festlegung, welche von den geforderten 

Wohnungen im Endzustand als barrierefrei einzustufen sind behält sich der 

Verkäufer ausdrücklich vor. Nicht von der Barrierefreiheit erfasst sind die zur 

Wohnung gehörenden Terrassen, Loggien und Balkone. Es wird darauf ge-

achtet, dass beim Übergang zwischen Wohnung und Außenbereich ein mög-

lichst geringer Höhenversatz entsteht. Von der geltenden Abdichtungsnorm 

DIN 18531 wird bei der Ausführung des Übergangs mit einem Höhenunter-

schied von ca. 2 cm innen und ca. 3 cm außen an der Schwelle abgewichen. 

Die Gemeinschafts- und Wohnungseingangstüren haben eine lichte Durch-

gangsbreite von ca 90 cm.

Betreutes Wohnen:

Die Wohnungen im Gebäude B2 sind gänzlich barrierefrei nach der BayBO 

ausgeführt. Eine Ausnahme besteht beim Übergang zwischen Wohnung und 

Balkon bzw. Loggia, da der Gesetzgeber einen max. Höhenunterschied von 

2 cm vorgibt und die Abdichtungsnorm DIN 18531 dem in Teilen entgegen-

steht. Abweichend davon wird der Übergang mit einer Schwelle von ca. 2 – 3 

cm ausgeführt. In den Außenbereichen werden Übergänge und Wegeflächen 

immer stufenlos aber nicht immer barrierefrei nach den gesetzlichen Vor-

gaben hergestellt. Rutschhemmende Beläge werden soweit möglich in allen 

Geh- und Laufflächen berücksichtigt. Auf kontrastierende Gestaltung wird 

Wert gelegt.
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Lohweg 22

92369 Sengenthal

Telefon: 09181 / 88 21

E-Mail: immobilien@roland-kastner.de 

www.roland-kastner.de

In diesem Exposé dargestellte Grundrisse, Illustrationen und Grafi ken sowie 

Mobiliar, Küchen und Ausstattungen in den Abbildungen, haben nur beispiel-

haften Charakter und sind kein Vertragsbestandteil. Maßgeblich sind aus-

schließlich die Baubeschreibung und der notarielle Kaufvertrag. Grundrisse und 

Visualisierungen sind nicht zur Maßentnahme geeignet. Visuelle Darstellungen 

können von der fi nalen Ausführung abweichen. Alle Angaben und Zeichnungen 

in diesem Prospekt entsprechen dem Planungsstand April 2022.

Änderungen in Planung und Ausführung bleiben vorbehalten. Für Richtigkeit 

und Vollständigkeit des Prospektes wird keine Haftung übernommen.

Stand 04/2022

Bahnhofstraße 7 und Dammstraße 1

92318 Neumarkt

Tel. 09181 / 82 65

E-Mail: info@kirschundhaubner.de

www.kirschundhaubner.de

Kirchgasse 7 - 9 

92360 Mühlhausen 

www.am-bräuhaus.de

Erfüllen Sie sich Ihren Wohntraum. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.




